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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und thematische Relevanz 

„Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine 
Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde.“ (Bayerischer 
Rundfunk 2019) 

Mit diesen Worten erteilte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im No-

vember 2019 Anstrengungen auf einem Weg hin zu mehr Vergleichbarkeit beim Abitur 

eine klare Absage. 

Seit Jahrzenten wird die Frage eines Bundeszentralabiturs auf Bundes- oder Länderebene 

diskutiert. Der Terminus „Bundeszentralabitur“ ist dabei keineswegs definiert oder wird 

einheitlich verwendet. Er orientiert sich vielmehr an dem in den Bundesländern oftmals 

verwendeten Begriff „Landeszentralabitur“. In der Diskussion werden u.a. Termini wie 

„bundesweites Zentralabitur“, „bundeseinheitliches Abitur“, „bundesvergleichbares Abi-

tur“, „Deutschlandabitur“ oder „ländergemeinsames Kernabitur“ verwendet, denen je-

weils unterschiedliche Vorstellungen über die Ausgestaltung des Abiturs und die politi-

sche Motivation zugrunde liegen.1 Im Folgenden soll der Begriff „Bundeszentralabitur“ 

verwendet werden, obwohl die inhaltliche Ausgestaltung politisch nicht definiert ist. Dem 

Begriff liegt die Vorstellung von für bestimmte Fächer identischen Aufgaben sowie Be-

wertungsmaßstäben deutschlandweit in der schriftlichen Abiturprüfung, die als Kern-

stück des Abiturs gesehen wird, zugrunde.2 

Das Abitur als „Allgemeine Hochschulreife“ (AHR) mit der formalen Zugangsberechti-

gung zu jedem Studienfach ist der höchste in Deutschland erreichbare Schulabschluss 

und wird gemeinhin als „High-Stakes-Test“ charakterisiert, der über Lebenschancen und 

beruflichen Erfolg entscheidet (Kahnert et al. 2015: 94).3 Der Abiturdurchschnitt ent-

scheidet in der Regel darüber, ob angehende Studierende ihr Wunschfach an einer Uni-

versität studieren können, denn viele Fächer sind inzwischen durch einen Numerus clau-

sus (NC) begrenzt. Alternative Zulassungsverfahren spielen dahin gehend eine 

 
1 So verwendet Markus Söder im obigen Beispiel bewusst den bisher neuen Begriff des „Berliner Abiturs“, 
um damit dessen Minderwertigkeit und zentralistische Ausrichtung im Gegensatz zum bayerischen Abitur 
zu unterstreichen. 
2 Holmeier, Maag Merki und Hirt gehen am Beispiel der Schweiz näher auf die verschiedenen Termini ein 
(2017: 9-13). 
3 Im Gegensatz dazu werden beispielsweise in Großbritannien die studierbaren Fächer durch die „A-Le-
vels“ oder in den USA durch allgemeine Leistungstests eingeschränkt (Trautwein/Neumann 2008: 486). 
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untergeordnete Rolle (Trautwein/Neumann 2008: 487). So verwundert es nicht, dass El-

tern, Schüler/-innen4, Lehrer/-innen, Hochschullehrer/-innen, Personalverantwortliche in 

der Wirtschaft sowie Politikerinnen und Politiker ein großes Interesse an der Ausgestal-

tung und Vergleichbarkeit des Abiturs haben. So befürworten mehr als 80 Prozent der 

deutschen Bevölkerung nationale einheitliche Schulabschlussprüfungen beim Abitur 

(Busemeyer et al. 2017: 27). Den Status quo der föderalen Bildungspolitik bewerten dem-

gegenüber 71 Prozent als negativ (Schmidt 2017). Daher erwächst aus dem Anspruch des 

Nachweises der allgemeinen Studierfähigkeit und der geforderten Vergleichbarkeit des 

Abiturzeugnisses ein Konfliktpotenzial (Trautwein/Neumann 2008: 488), das die Bil-

dungspolitiker/-innen bisher nicht zu lösen vermochten. 

Weitere Sprengkraft erhält die Frage nach einem Bundeszentralabitur in der Öffentlich-

keit durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im Jahr 2017 zum 

NC im Fach Medizin. Das BVerfG benannte insbesondere das Problem der „bundeswei-

ten Vergleichbarkeit der Abiturnote“ bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen und 

verurteilte das Fehlen von Kompensationsmechanismen als verfassungswidrig (Lindner 

2018: 94-95).5 Auch der OECD-Bildungsdirektor in Deutschland hält den Übergang vom 

Länderabitur zu einem bundesweiten Zentralabitur für unumgänglich, da die aktuelle Si-

tuation zu unterschiedlichen Standards und damit auch zu unfairen Bedingungen für Abi-

turientinnen und Abiturienten in verschiedenen Bundesländern führt (FAZ [Online] 

2019). Ebenso wünscht sich der Arbeitgeberpräsident ein vergleichbares Abitur und for-

dert mehr Bewegung im Föderalismus (Gillmann 2019). 

Zwar gibt es mit den „Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung“ 

(EPA), den Bildungsstandards, dem Zusammenschluss von sechs Bundesländern für ge-

meinsame Absprachen in bestimmten schriftlichen Fächern sowie dem Abituraufgaben-

pool Bewegung in Richtung Vergleichbarkeit des Abiturs, aber ein Bundeszentralabitur 

ist dennoch nicht in Sicht (Bosse 2019: 144). Dies verdeutlicht das zu Beginn präsentierte 

Zitat zum Ausstieg Bayerns aus dem „Nationalen Bildungsrat“, der – laut Koalitionsver-

trag 2018 – u.a. Vorschläge zu einer stärkeren Zusammenarbeit der Länder und zur Ver-

gleichbarkeit im Bildungswesen erarbeiten sollte (CDU/CSU/SPD 2018: 28). 

 
4 Sofern möglich, wird als sprachliche Gleichstellung der Geschlechter die Variante mit Schrägstrich und 
Bindestrich in Anlehnung an die DUDEN-Empfehlung gewählt. 
5 „Bereits seit den legendären Urteilen des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 1972 und 8. Februar 
1977 ist der Stellenwert und die Aussagekraft der Abiturnote ein Paradigma des Bildungsförderalismus.“ 
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Aufgrund dieser Ausführungen ist die Frage nach einem Bundeszentralabitur - und wa-

rum diesbezüglich in der Bildungspolitik bisher wenig Einigung erreicht werden konnte 

- virulent. Diese Forschungslücke schließt die vorliegende Arbeit. 

1.2 Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet wie folgt: 

Wie kann erklärt werden, dass es bisher kein Bundeszentralabitur in Deutschland 

gibt? 

Mithilfe von Unterfragen soll die Forschungsfrage beantwortet werden. Durch ihre Be-

antwortung soll das identifizierte Forschungsproblem in der Dokumentenanalyse gelöst 

werden (Döring/Bortz 2016: 146). 

F1: Welche Akteure sind bei der Diskussion um die Einführung eines Bundeszentralabi-

turs handlungsleitend und welche Positionen vertreten sie? 

F2: Wie können die verschiedenen Positionen der Akteure erklärt werden und inwiefern 

haben sie sich verändert? 

F3: Inwiefern gab es in der Vergangenheit (seit 2001)6 kritische Situationen, in denen die 

Möglichkeit zur Einführung eines Bundeszentralabiturs existiert hätte? 

F4: Welche Mechanismen können die Stagnation beim Bundeszentralabitur erklären und 

welche Zeichen des Wandels können identifiziert werden? 

Zu diskutieren sind diese Fragen jeweils aus der Perspektive des Historischen Institutio-

nalismus zum institutionellen Wandel, gegebener und historisch entstandener Pfadabhän-

gigkeit sowie verfestigter Handlungsmuster und Interessenlagen institutioneller Akteure. 

Aus diesem Grund folgt auf die Einleitung das Kapitel „Theoretische Grundlagen und 

Forschungsstand“, in welchem zunächst auf den theoretischen Rahmen des Historischen 

Institutionalismus im Allgemeinen und das mit ihm verbundene Konzept der Pfadabhän-

gigkeit, das die Historizität von Ereignissen betont (Gerschewski 2016) sowie als Erklä-

rung für Stabilität herangezogen werden kann, im Besonderen näher eingegangen wird. 

Da die bildungspolitischen Akteure in der oben dargelegten Fragestellung eine promi-

nente Rolle einnehmen, wird auch die Rolle von Akteuren im Historischen 

 
6 Auf die Eingrenzung des Untersuchungszeitraums für die Jahre nach 2001 wird im Kap. 3 eingegangen. 
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Institutionalismus beleuchtet werden. Um die aktuelle Lage von schulpolitischen Analy-

sen darzulegen, wird der derzeitige Forschungsstand des noch jungen Forschungsfeldes 

(Knauber 2017: 171), vor allem im Hinblick auf den Historischen Institutionalismus, in 

den Blick gerückt. 

Aufgrund der historischen Perspektive folgt daraufhin eine Beschreibung der Entwick-

lung und des Charakters des höheren Schulwesens, zu dem das Abitur gehört. Im Rahmen 

dieser Arbeit wird das Jahr 1945 als Anfangspunkt herangezogen, da sich in der Bildungs-

landschaft danach verschiedene Akteure und Gremien herausbildeten, die vor der Grün-

dung der Bundesrepublik Deutschland nicht existierten.7 Dabei wird auch die Situation 

in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) skizziert. Der „PISA-Schock“ von 

2001 wird in diesem Kapitel als Wendepunkt betrachtet, weil mit ihm ein Paradigmen-

wechsel in der Bildungspolitik und Bildungsforschung in Deutschland einherging 

(Buchhaas-Birkholz 2009). In diesem Kontext werden die Struktur und ausgewählte Ak-

teure der deutschen Bildungspolitik erläutert, um sie später genauer analysieren zu kön-

nen. 

Im Anschluss daran wird die gegenwärtige unterschiedliche Ausgestaltung des Abiturs in 

den einzelnen Bundesländern vorgestellt, um später praktische Probleme beim Bundes-

zentralabitur besser verstehen zu können. Aktuelle Rahmenbedingungen wie die EPA, 

Bildungsstandards und der Abituraufgabenpool runden diese Überlegungen ab, da sie die 

bisherigen Anstrengungen in Richtung mehr Vergleichbarkeit des Abiturs dokumentie-

ren. Aufgrund der Verortung dieser Arbeit an der Schnittstelle zwischen Politik- und Bil-

dungswissenschaft wird der bildungswissenschaftliche Forschungsstand zum Zentralabi-

tur wiedergegeben. 

Nachdem somit ein Überblick über den Stand der Forschung gegeben wurde, wird im 

Kapitel „Methodisches Vorgehen“ die Darstellung der empirischen Quellen und die be-

nutzte Auswertungsmethodik behandelt, um die Analyse nachvollziehbar zu machen 

(Stichwort: „Intersubjektivität“). Schließlich folgt die Analyse der Entscheidungsfin-

dung, in der die Forschungsfragen beantwortet werden, bevor dann im „Fazit“ eine 

 
7 Wenngleich an dieser Stelle erwähnt werden sollte, dass das Bildungssystem der Nachkriegszeit in der 
Bundesrepublik Deutschland wesentliche Strukturen der Vorkriegszeit übernahm (Gudjons/Traub 2016: 
110). 
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Zusammenfassung, abschließende Bewertung, Limitationen der vorliegenden Arbeit und 

künftiger Forschungsbedarf entwickelt werden. 
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2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand 

2.1 Theoretischer Rahmen – „History matters“ 

Die Policy-Forschung8 befasst sich mit dem Herausarbeiten und Erklären von Unterschie-

den und Gemeinsamkeiten der Staatstätigkeit in verschiedenen Politikfeldern, wozu auch 

die Bildungspolitik gehört. Sie kann sich auf längere Phasen der Politikentwicklung be-

ziehen (Schneider/Janning 2006: 40). In ihrer deskriptiven Variante (Blum/Schubert 

2018: 68) geht es um das Verstehen, wie Politiken als gesellschaftlich bindende Entschei-

dungen und Umsetzungen in konkreten Wirkungszusammenhängen entstehen 

(Wenzelburger/Zohlnhöfer 2015). Politikwissenschaftliche Theorien fungieren in der Po-

licy-Forschung als „Scheinwerfer“, indem sie durch ihr System von aufeinander bezoge-

nen und begründeten Aussagen (Blum/Schubert 2018: 43) als Werkzeuge dienen, um die 

Wirklichkeit zu erforschen sowie Wirkungszusammenhänge von Ereignissen oder Er-

scheinungen aufzudecken und zu erklären (Reiter/Töller 2014: 27).9 Die Theorien der 

Politikwissenschaft können hypothetische Antworten auf bestimmte Forschungsfragen 

zu kausalen Wirkungszusammenhängen von beobachteten Phänomenen geben und redu-

zieren so die Realität und erklären kausale Zusammenhänge (Reiter/Töller 2014: 30). 

Policy-Theorien zeichnen sich durch eine klare Praxisorientierung aus, um aus „prakti-

schem Wissen“ ein „abstraktes Wissen“ zu erzeugen (Schubert/Bandelow 2014). Dies 

macht sie für diese Arbeit fruchtbar, die sich auf der Meso- bzw. Mikro-Ebene der Ana-

lyse befindet, bei der Akteurs- und Interessenkoalitionen sowie spezifische strukturelle 

und institutionelle Kontexte analysiert werden (Schneider/Janning 2006: 76). 

Eine Forschungsperspektive der Policy-Forschung, die für diese Arbeit gewählt wird, 

können Untersuchungen zur Stabilität und Wandel von Policies im Zeitverlauf sein 

(Tosun/Knill 2015: 22). Da fehlender Policy-Wandel im Hinblick auf die Einführung ei-

nes Bundeszentralabiturs ein Ausgangspunkt dieser Arbeit ist, eignen sich der Ansatz des 

 
8 Die inhaltliche Ausgestaltung von staatlichen Maßnahmen durch Gesetze, Verordnungen oder politische 
Programme sind Schwerpunkt der Policy-Dimension, wobei auch die anderen Dimensionen wie Politics 
und Polity berücksichtigt werden (Tosun/Knill 2015: 11), wie es das Modell von Lowi vorsieht (Lowi 1964, 
1972). 
9 Die Analyseinstrumente „Theorien“, „analytischer Rahmen“, „Modelle“, „Konzepte“ oder „Begriffe“ 
sind nicht immer ganz trennscharf (Reiter/Töller 2014: 27-28), wobei Theorien den höchsten Abstraktions-
grad aufweisen sowie allgemeine Aussagen und eine hohe Übertragbarkeit erlauben (Blum/Schubert 2018: 
47). 
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Historischen Institutionalismus10 und das Konzept der Pfadabhängigkeit als theoretische 

Grundlagen, um die Ursachen für diese bereits seit Jahrzehnte andauernde Stabilität zu 

untersuchen. 

2.1.1 Historischer Institutionalismus 

„It is sometimes not possible to uncover the logic (or illogic) of the world around 
us except by understanding how it got that way.“ (David 1985) 

Dieses Zitat spiegelt das Grundanliegen des Historischen Institutionalismus wider: Er 

fragt danach, wie handlungsleitende Institutionen im Zeitablauf entstehen, wirken und 

sich in konkrete zeitliche Prozesse einfügen (Hall/Taylor 1996; Thelen 1999). Um das 

Wesen des Historischen Institutionalismus zu verstehen, ist eine kurze Rückschau auf 

seine Genese vorteilhaft. 

Der Historische Institutionalismus, der sich zu einer der wichtigsten Strömungen der Po-

licy-Forschung entwickelt hat (Beyer 2015: 166), ist eine Strömung des Neo-Institutio-

nalismus (Schimank 2007: 161). Während sich der Institutionalismus alter Prägung auf 

die Betrachtung formaler Staatsorganisation fokussierte und andere institutionelle Kon-

strukte (Seibel 1997: 363) sowie den Einfluss von Erkenntnis, Lernen und Motivation 

vernachlässigte, interpretiert der Neo-Institutionalismus „neben formalen Institutionen 

wie bürokratischen Agenturen, Legislativorgane oder Gerichtshöfe informelle Institutio-

nen wie Routineverfahren und gesellschaftliche Praktiken. Darüber hinaus sind Instituti-

onen auch normativer Natur, indem sie die Präferenzen und Identitäten von Individuen 

prägen“ (Morisse-Schilbach 2012: 225). Der Neo-Institutionalismus sieht dementspre-

chend Individuen in sozial organisierten Settings miteinander interagieren, die wiederum 

durch ein Set von Regelungen, Normen und Definitionen geleitet sind. 

Der Historische Institutionalismus konzentriert sich auf die kausalen Effekte von Zeitge-

schichtlichkeit bzw. Geschichtlichkeit in politischen Prozessen (Mahoney/Rueschemeyer 

2003; Pierson 2004). Er geht davon aus, dass vorangegangene Policies oder Institutionen 

aktuelle Policy-Optionen und Präferenzen der Akteure stark prägen. Mithilfe einer histo-

rischen Analyse kann er zudem Wandel und Stabilität in Institutionen erklären 

(Ebbinghaus 2018: 413). Auf diese Weise können tiefer liegende Strukturen aufgedeckt 

werden. So kann der Historische Institutionalismus bei institutionellen Entwicklungen 

 
10 Steinmo (2008) definiert den Historischen Institutionalismus als Ansatz. 
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Aufschluss darüber geben, wann und wie „history matters“. Er berücksichtigt sowohl die 

Entstehung als auch die Entwicklung von Institutionen und die Kontextfaktoren sowie 

die Interessen und die Machtverhältnisse der Akteure (Nikolai 2016b: 77). 

2.1.2 Das Pfadabhängigkeitskonzept 

Schlüsselkonzept11 des Historischen Institutionalismus ist das Konzept der Pfadabhän-

gigkeit (Beyer 2015: 166), welches besagt, dass Vorgänge der Gestaltung von Institutio-

nen in Pfadabhängigkeiten eingebunden sind, die langfristige Wirkungen haben (Pierson 

1996). Das Theorem der Pfadabhängigkeit12 aus der Ökonomie (North 1990) wurde durch 

Paul Pierson (1996) auf die Politikwissenschaft übertragen.13 Die Policy-Forschung hat 

das Pfadabhängigkeitskonzept in den vergangenen Jahrzehnten häufig in verschiedenen 

Politikfeldern angewandt. Trotz dieses Umstandes gibt es keine einheitliche Begriffsde-

finition für Pfadabhängigkeit, denn nicht zuletzt der bildhafte Ausdruck führt zu Mehr-

deutigkeiten (Beyer 2015: 165-166).14 Das Pfadabhängigkeitskonzept betont sowohl die 

historische Bedingtheit von Entscheidungen als auch deren Einbettung in Institutionen, 

um so das Beharrungsvermögen von Institutionen erklären zu können (Pierson 2000: 264-

265). Dieses Beharrungsvermögen zusammen mit der Weiterverfolgung eines einmal ein-

geschlagenen Pfades, der nur schwer verlassen werden kann, erschweren die Verbreitung 

und Anwendung neuen Wissens (Mahoney 2000). Mithilfe des Pfadabhängigkeitskon-

zeptes können Blockaden und die Dominanz historisch gewachsener Strukturen und 

Handlungsräume im (bildungs-)politischen Bereich erklärt und in ihrer historischen Prä-

gung begriffen werden (Edelstein 2016). Mit dem Konzept lassen sich sowohl restringie-

rende Rahmenbedingungen, die Reformen verhindern, als auch Kräfte des Wandels iden-

tifizieren (Edelstein/Nikolai 2013: 483). 

 
11 „Die in der Literatur häufig anzutreffende und missverständliche Gleichsetzung von Historischem Insti-
tutionalismus und Pfadabhängigkeit greift für eine historisch-systematische Analyse politischer Dynami-
ken zu kurz“ (Broschek 2011: 28). 
12 Das vermutlich bekannteste Beispiel für Pfadabhängigkeit ist die QWERTY-Tastatur, deren Tastaturbe-
legung sich seit dem 19. Jahrhundert nicht geändert hat, obwohl es ergonomischere und effizientere Tas-
tenordnungen gegeben hätte (David 1985). 
13 Wegweisend für das Konzept der Pfadabhängigkeit für die Policy-Forschung war auch der Zeitschriften-
aufsatz „Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics“ vom Juni 2000 von Paul Pierson, 
einem US-amerikanischen Politikwissenschaftler. 
14 Beyer (2015: 152) veranschaulicht das Konzept an einem Koch- oder Backrezept: Die Reihenfolge der 
Durchführung von Arbeitsschritten sowie die Abfolge der Zugabe von Zutaten haben einen erheblichen 
Einfluss auf das Ergebnis. Dieses Phänomen kann man auch bei gesellschaftlichen Entwicklungen beobach-
ten. 
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2.1.3 Die Entstehung von Pfadabhängigkeiten 

Ausganspunkt von Pfadabhängigkeiten sind zunächst Phasen kritischer Weichenstellun-

gen. In diesen „critical junctures“ werden grundlegende Entscheidungen getroffen, die 

langfristige und nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung von Bildungssystemen 

haben. An diesen kritischen Weggabelungen muss es mindestens zwei institutionelle Al-

ternativen geben (Edelstein 2016: 50). Im historischen Zeitverlauf werden die ursprüng-

lichen Alternativen immer unwahrscheinlicher und einmal eingeschlagene Pfade verfes-

tigen sich (Mahoney 2000). In dieser Phase werden Policies entlang des ausgesuchten 

Pfades weiterentwickelt oder konsolidiert (Stichwort: „Pfadstabilität“), womit langfristig 

politisch-institutionelle und legitimatorische Parameter definiert werden (Broschek 2011: 

29).15 

Verschiedene Mechanismen in Form von Rückkopplungsprozessen führen zu dieser 

Pfadstabilität. Bei den funktionalistischen Reproduktionsmechanismen stabilisieren sich 

wechselseitige Abhängigkeiten und Komplementaritäten, die sich durch die Verzahnung 

und Einbettung von Institutionen in das Gesamtgefüge gebildet haben, gegenseitig. Än-

dert sich eine Komponente, so hat dies Rückwirkungen auf andere Institutionen. Durch 

diese Kopplung werden „Stakeholder“ funktional verbundener Institutionen mobilisiert 

(Edelstein/Nikolai 2013: 484). Eine Institution reproduziert sich demnach selbst, wenn 

sie eine Funktion für das ganze System erfüllt (Gerschewski 2016: 238). Der utilitaristi-

schen Funktion liegt das Kosten-Nutzen-Kalkül von Akteuren zugrunde (Gerschewski 

2016: 238). Da die Etablierung einer Institution hohe Kosten verursacht, besteht ein An-

reiz, diese aufrechtzuerhalten. Im Zeitverlauf entstehen durch die Institution Lerneffekte 

und adaptive Erwartungen. „Durch ihr Design schaffen Institutionen Anreizstrukturen, 

aufgrund derer sich Individuen und Organisationen auf Tätigkeitsfelder spezialisieren 

und Kooperationsbeziehungen entwickeln“ (Edelstein/Nikolai 2013: 484). Eine Pfadab-

weichung würde stattdessen höhere Kosten verursachen, da bisherige Erwartungen und 

Planungen angepasst oder Erwartungen und Planungen revidiert werden müssten. Statt-

dessen reproduzieren die Akteure die in der Vergangenheit gefundene Problemlösung 

permanent (Ridderbusch 2019: 55). Die machtbasierte Erklärung geht von einer unglei-

chen Ressourcenverteilung aus, die einer Machtelite zugutekommt (Gerschewski 2016: 

238) und dadurch andere Gruppen verhindert. So stabilisieren machtbasierte 

 
15 Diese Phase tritt im Policy-Prozess häufiger auf als die „critical junctures“ (Tosun/Knill 2015: 55). 
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Reproduktionsmechanismen eine historische Handlungsoption, weil die Machtposition 

von bestimmten Akteuren stabilisiert wird (Mahoney 2000: 521) Dies führt dazu, dass 

sich die Begünstigten für eine Fortführung des Status quo einsetzen (Edelstein/Nikolai 

2013: 484). Bei den legitimationsbasierten Reproduktionsmechanismen reproduzieren 

die Akteure eine Institution, weil sie deren moralische Überlegenheit oder Angemessen-

heit proklamieren (Gerschewski 2016: 238). Diese Langfristigkeit auf Ideenebene be-

steht, wenn die Legitimitätsvorstellungen wesentlicher Akteure mit den institutionellen 

Arrangements übereinstimmen (Broschek 2011: 34) Das Denken und Handeln von Akt-

euren wird durch soziale Erwartungen, Verhaltensregeln und Handlungslogiken beein-

flusst und durch starke soziale Bindungskräfte der Institutionen unterstützt 

(Edelstein/Nikolai 2013: 484). 

2.1.4 Die Entstehung von Wandel 

Zwar betont das Theorem der Pfadabhängigkeit besonders die Erklärung von Stagnation, 

doch birgt es durchaus einige Konzepte für Wandel.16 Wandel kann das Ergebnis von 

exogenen Faktoren wie Kriegen, Leistungskrisen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen 

sein, wenn ein eingeschlagener Pfad aufgegeben werden muss (Mahoney 2000).17 Neues 

Wissen kann durch diese exogenen Faktoren entstehen, wenn alte Überzeugungen infrage 

gestellt werden (Nikolai/Rothe 2017: 126). Dies kann dann in kritische Weichenstellun-

gen münden. Weitaus häufiger tritt Wandel aber als dynamischer Prozess auf, denn insti-

tutionelle Stabilität hängt vom Wirken der genannten Mechanismen – funktionalistisch, 

utilitaristisch, machtbasiert, legitimationsbasiert – ab (Edelstein 2016). Diese Mechanis-

men können nicht mehr wirken, wenn eine Institution ihre Funktion nicht mehr erfüllt (→ 

funktionalistische Reproduktionsmechanismen), wenn eine Institution im Wettbewerb 

mit einer Alternative unterliegt oder wenn es zu Lernprozessen aufgrund von Performanz-

Defiziten kommt (→ utilitaristische Reproduktionsmechanismen). Wenn sich die Macht-

balance bei den Akteuren verändert oder Interessen neu definiert werden, erodieren 

machtbasierte Reproduktionsmechanismen. Legitimationsbasierte Reproduktionsmecha-

nismen werden ausgesetzt, wenn sich alternative Paradigmen in der Gesellschaft oder bei 

einzelnen Akteuren durchsetzen (Edelstein/Nikolai 2013: 485). Wandel kann dement-

sprechend aus den Institutionen selbst heraus passieren. Inhaltliche Veränderungen 

 
16 Allerdings werden Wandlungsprozesse in der Regel erst nachträglich erkannt. 
17 Gemäß der „punctuated equilibrium theory“ werden lange Stabilitätsphasen durch rapide und tief grei-
fende Ereignisse unterbrochen (Krasner 1984). 
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realisieren sich dann inkrementell abhängig vom in der Vergangenheit gewählten Pfad: 

„Etablierte Kernstrukturen bestehender Arrangements werden somit nicht in Frage ge-

stellt“ (Tosun/Knill 2015: 57). Streeck und Thelen (2005) haben den historischen Institu-

tionalismus in diese Richtung weiterentwickelt.18 Wandel passiert dahin gehend zwischen 

den „critical junctures“, also in den Reproduktionsphasen. Streeck und Thelen (2005) 

bestimmen fünf Mechanismen des graduellen Wandels von Institutionen, für die Präfe-

renzverschiebungen notwendig sind: 

1.) „Displacement“: Nicht mehr opportune Institutionen werden durch neue Ele-

mente ersetzt oder ergänzt. 

2.) „Layering“: Eine neue Institution wird bewusst neben einer schon existierenden 

geschaffen. 

3.) „Drift“: Eine bestehende Institution passt sich nicht ausreichend an eine verän-

derte Umwelt an und verliert damit an Bedeutung. 

4.) „Conversion“: Eine alte Institution erhält neue Funktionen. 

5.) „Exhaustion“: Eine überlastete Institution bricht allmählich zusammen, weil sie 

ihre Wirkung verliert. 

Auch die Rolle von Ideen sollte bei der Erklärung von historischem Wandel nicht außen 

vorgelassen werden.19 Ideen unterstützen Policy-Wandel und helfen dabei, die hand-

lungsleitenden Motive von Akteuren zu identifizieren (Nikolai 2016a: 22). „Erst die Ak-

zeptanz von flankierenden Leitideen macht eine stabile Verteilung von Machtressourcen 

möglich, denn solche legitimatorische Konstrukte verleihen Akteursinteressen ihre (...) 

Bedeutung“ (Broschek 2011: 30-31). Um Folgebereitschaft zu erhalten, brauchen Insti-

tutionen demnach legitimatorische Leitideen (Broschek 2011: 32). Ideen können Herr-

schaftsprobleme konstruieren, Reformoptionen auf der politischen Agenda ein- oder aus-

schließen oder als „politische Waffen fungieren, wenn sie Störanfälligkeiten erzeugen“. 

Dies geschieht, wenn Akteure eine Reform erreichen wollen, indem sie neue Begrün-

dungszusammenhänge einführen, „um damit Reformimperative zu konstruieren, Unter-

stützung zu mobilisieren“ (Blyth 2002). Somit bietet die Wechselbeziehung zwischen In-

stitutionen und Ideen eine weitere theoretische Erklärung für eine analytische Erklärung 

 
18 Auch March/Olsen (1996) wiesen schon auf interne Dynamiken institutionellen Wandels hin, z.B. durch 
Lernen von Individuen (Morisse-Schilbach 2012: 236). 
19 Zur weiteren Rolle von Ideen siehe Münnich 2010. 
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von endogenem Veränderungsdruck (Broschek 2011: 33). Solche Überzeugungen kön-

nen zu gesellschaftlichen Leitvorstellungen werden (Edelstein/Nikolai 2013: 484). 

2.1.5 Die Rolle von Institutionen 

Um jedoch die Spielräume für Wandel beschreiben zu können, ist entscheidend, welche 

institutionelle Beschaffenheit politische Institutionen haben. Wenn die Handlungsmög-

lichkeiten aufgrund des institutionellen Arrangements eingeschränkt sind, sind diejenigen 

Akteure klar im Vorteil, die den Status quo aufrechterhalten wollen. Wenn Institutionen 

aber so beschaffen sind, dass sie Handlungsmöglichkeiten bereitstellen, sind hingegen 

die „Akteure des Wandels“ im Vorteil (Kingdon 1995). Für Lindner und Rittberger 

(2003) kann institutioneller Wandel auch dann entstehen, wenn Institutionen zum Zeit-

punkt ihrer Bildung bewusst unperfekt bzw. so dysfunktional gestaltet werden, dass Span-

nungen erst in der Umsetzungsphase („institutional operation phase“) auftreten. Schwie-

rige Entscheidungen aus der Gründungsphase werden bewusst in die Zukunft verschoben, 

weil Gründungsmitglieder von vornherein unterschiedliche Präferenzen haben. Inhalte 

werden zwar ambitioniert formuliert, aber in der Gründungsphase bleiben verschiedene 

Interpretationen möglich. Diese Dysfunktionalität von Institutionen wird erst später be-

hoben (Morisse-Schilbach 2012: 236). 

Auch ist es möglich, dass es zur Verselbstständigung von übergeordneten Institutionen 

und Kontrolllücken kommen kann: „Um Institutionen herum können selbst neue Akteure 

entstehen, die sich für den Erhalt einer Institution einsetzen“ (Nikolai 2019: 562). Die an 

übergeordnete Institutionen delegierten Aufgaben können sich durch die alltägliche Rou-

tinepolitik im Zeitablauf verselbstständigen, sodass die Institutionen ein Eigenleben ent-

wickeln. Hierdurch entfernen sie sich von den ursprünglichen Zielen und Strukturen 

(Pierson 1996). Da die Gefahr einer Verselbstständigung der Institution besteht, werden 

sie von vornherein so konstruiert, dass sie durch ihre Struktur vor starken Veränderungen 

geschützt sind (Pierson 1996). „Thus, political institutions are often sticky – specifically 

designed to hinder the process of institutional and policy reform. This is (…) far more 

true of some national polities than others“ (Pierson 1996: 143). 

2.1.6 Die Rolle von Akteuren 

Eine Grundprämisse des Neo-Institutionalismus ist, dass Institutionen sowohl Hand-

lungsmöglichkeiten schaffen als auch für Akteure restringieren können (Immergut 1998). 
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Dementsprechend ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Polen wichtig, um die Er-

folgsaussichten von „Akteure[n] des Wandels“ besser beurteilen zu können: „Als Ergän-

zung einer strukturalistischen Erklärung ist somit immer ein individualistisches Komple-

ment notwendig, das erklärt, warum ein Akteur eine mögliche Handlungsoption A einer 

ebenfalls möglichen Option B vorgezogen hat“ (Schneider/Janning 2006: 38). Da Pfadab-

hängigkeit erst durch das Handeln von Akteuren entsteht, hängt die konkrete Form des 

institutionellen Wandels von machtpolitischen und spezifischen Akteurskonstellationen 

ab (Nikolai 2017: 160), weswegen diese auch identifiziert werden müssen. Spielräume 

für Wandel können „Akteure des Wandels“ für gezielte Veränderungen nutzen 

(Hartong/Nikolai 2016: 107). Denn Entwicklungen in der Umwelt von Institutionen kön-

nen auf politische Entscheidungsträger Veränderungsdruck erzeugen, um Praktiken, In-

strumente oder Strukturen zu reformieren (Edelstein/Nikolai 2013: 483). Akteure, die den 

Wandel wollen, können dann Regeln ändern, neue Handlungsoptionen wahrnehmen und 

Institutionen auf einen neuen Pfad setzen (Morisse-Schilbach 2012: 236). Akteure erbrin-

gen zwar permanente Konstruktions- und Anpassungsleistungen und entscheiden welche 

Handlungsalternativen gewählt werden (Nikolai 2016a: 22), aber sie sind limitiert durch 

schon bestehende soziale Strukturen und Pfadabhängigkeiten. Diese Restriktionen durch 

die Vergangenheit, auch wenn sie selbst auferlegt worden sind, werden von Akteuren 

ebenso verharmlost wie die zukünftigen Beschränkungen für sich und andere, die ihr ge-

genwärtiges Handeln auslöst. Stattdessen sind die Akteure auf ihre augenblicklichen Ge-

staltungsintentionen und deren Realisierung fixiert: „Long-term effects are often heavily 

discounted“ (Pierson 1996: 135). Langfristige Auswirkungen einer zu fällenden komple-

xen Entscheidung werden erst dann einkalkuliert, wenn es sich um bedeutende politische 

Projekte handelt oder die Akteure bei der nächsten Wahl keine negativen Folgen zu be-

fürchten haben (Pierson 1996). Oftmals wollen die Akteure nicht erkennen oder wahrha-

ben, dass ihre Intentionen nicht erreicht werden können, da sie den vormals eingeschla-

genen Pfad der Institutionendynamik nicht verlassen können, womit ihre Bestrebungen 

zum Scheitern verurteilt sind (Schimank 2007: 170). Außerdem können sich ursprünglich 

als erfolgreich realisiert eingestufte Gestaltungsvorhaben am Ende als Misserfolg erwei-

sen (Thelen 2003: 219). Auch wenn die langfristigen Konsequenzen in ihrer Entschei-

dung bedacht wurden, entstehen vorher nicht absehbare Folgen. Da sich die entscheiden-

den Verantwortlichen nicht aller Auswirkungen bewusst sein können, entwickeln sich die 
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genannten Reproduktionsmechanismen in komplexen sozialen Prozessen verschiedener 

Akteure (Morisse-Schilbach 2012: 231). 

Zudem kann es zu einer Überfrachtung kommen, wenn es zu viele zu lösende Probleme 

gibt. Durch zeitlichen Druck, Informationsbeschränkungen und die Delegation von Auf-

gaben an Experten führt dies zu weiteren Belastungen (Pierson 1996: 137). Auf diese 

Schwächen der Akteure kann in Form eines inkrementellen Politikstils, also des zurück-

haltenden Reformierens, reagiert werden. Einschneidende Veränderungen werden auf 

diese Weise vermieden und Änderungen in kleinen Schritten bevorzugt, sodass mögliche 

Fehler reversibel sind (Mahoney/Thelen 2009: 2). 

Auch für das Policy-Feld der Bildungs- bzw. Schulpolitik gilt, „dass history matters als 

Erkenntnis zwar trivial sein mag, als Aspekt, der in wissenschaftlichen Analysen zu be-

achten ist, allerdings keine geringe Herausforderung darstellt“ (Beyer 2015: 167). Diese 

Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, inwiefern Reformblockaden in der Schulpolitik 

mithilfe des Historischen Institutionalismus und des Konzepts der Pfadabhängigkeit er-

klärt werden können. 

2.2 Entwicklung und Charakter des höheren Schulwesens 

In den folgenden Kapiteln sollen die wesentlichen Charakteristika, Entwicklungslinien, 

Strukturen und Akteure dargelegt werden, die das heutige höhere Schulwesen in Deutsch-

land kennzeichnen. Das höhere Schulwesen umfasst hier die Schulen mit Sekundarstufe 

II, an denen in Deutschland das Abitur in der Oberstufe erworben wird. Der Fokus liegt 

dabei auf den allgemeinbildenden Gymnasien, da andere Schularten wie berufliche Gym-

nasien oder Kollegs ihrer Struktur und Genese nach weniger vergleichbar sind. Außerdem 

hat das Gymnasium im Zeitablauf mit Abstand den größten Anteil an allen Schulen, die 

zum Abitur führen (Helbig/Nikolai 2015). 

Ein kurzer historischer Rückblick erfolgt, um zu verstehen, wie sich das Abitur und Zu-

ständigkeiten im Zeitablauf verändert haben. Auch wenn ein Rückblick seit der Etablie-

rung der Reifeprüfung in Preußen 1788 (Wolter 2016: 8) interessant gewesen wäre,20 wird 

als Anfangszeitpunkt die deutsche Nachkriegszeit mit der Gründung der Bundesrepublik 

 
20 Einen Gesamtabriss über die Entwicklungen im deutschsprachigen Raum liefert Fend (2006). Ein detail-
reiches Standardwerk stellen die Bände des Handbuchs der deutschen Bildungsgeschichte (Berg et al. o. J.) 
dar. 



Theoretische Grundlagen und Forschungsstand 15 

 

gewählt, weil die Ausgestaltung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutsch-

land entscheidend für die gegenwärtige schulpolitische Struktur ist. Der „PISA-Schock“, 

der sich tief in das Bewusstsein der bildungspolitischen Öffentlichkeit eingebrannt hat 

(Gudjons/Traub 2016: 285), läutete die „empirische Wende“ ein – sowohl in der Politik 

als auch in der Wissenschaft (Buchhaas-Birkholz 2009: 29). Der Schwerpunkt der Be-

trachtung liegt auf der Genese in Westdeutschland, wenngleich im folgenden Kapitel 

auch auf die Entwicklungen in der ehemaligen DDR eingegangen wird, denn grundsätz-

lich übernahmen die neuen Bundesländer nach dem Mauerfall 1989 die Schulstruktur der 

Bundesrepublik. Anschließend erfolgt die Betrachtung der föderalistischen Struktur des 

Bildungswesens und der wichtigsten handelnden Akteure und ihrer Einflussmöglichkei-

ten, um mögliche Handlungsrestriktionen bzw. -optionen besser zu identifizieren. Da die 

Kultusministerkonferenz (KMK) das wichtigste Gremium zur Koordination der Länder 

in der Bildungspolitik darstellt, wird ihr besondere Aufmerksamkeit zuteil. 

2.2.1 Von 1945 bis zum „PISA-Schock“ 

Nachdem es während der Zeit des Nationalsozialismus zu einer Gleichschaltung und 

Zentralisierung mit straffer Befehlsstruktur gekommen war (Konrad 2012: 94-96), wurde 

in der Nachkriegszeit die föderale Ordnung wieder hergestellt. Zwar gab es vor allem in 

der französischen und amerikanischen Zone vonseiten der Alliierten und von verschiede-

nen Reformkräften aus Deutschland entsprechende Bestrebungen, neue bildungspoliti-

sche Vorstellungen zu verfolgen (Bölling 2010: 96); jedoch setzten sich diese letztlich 

nicht durch. Von großer Dringlichkeit war vielmehr die Wiederherstellung eines ord-

nungsgemäßen Schulbetriebs – und so ist trotz der im sogenannten Potsdamer Abkom-

men von 1945 formulierten „Grundsätze für die Demokratisierung des Erziehungswe-

sens“ (Klemm 2012: 8) hier am ehesten von einer Phase der Restauration zu sprechen, in 

der das herkömmliche Schulsystem wiederhergestellt wurde (Hamann 1993: 240). Die 

Abiturordnungen der Vorkriegszeit sowie die Ländervereinbarung über die gegenseitige 

Anerkennung der Reifezeugnisse bestanden weiter fort (Bölling 2010: 101). Allerdings 

gab es wesentliche Unterschiede in der Abfolge der Fremdsprachen und der anderen 

Strukturmerkmale. Dies wurde in der Öffentlichkeit als ein „Schulchaos“ empfunden 

(Klemm 2012: 28). Um der Zersplitterung des Schulwesens entgegenzuwirken, wurde im 

Jahr 1949 die KMK21 gegründet (Füssel/Leschinsky 2008: 157). Diese vereinbarte im 

 
21 Für die KMK weiterführend siehe Kap. 2.2.3 
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sogenannten Düsseldorfer Abkommen von 1955 zur Vereinheitlichung des Schulwesens 

eine Dreigliedrigkeit als verbindliche Grundstruktur (Baumert et al. 2008: 56), womit die 

Trennung in höhere (wissenschaftspropädeutische) und in niedere (volkstümliche) Bil-

dung beibehalten wurde (van Ackeren et al. 2015: 39).22 

Die Tübinger Konferenz „Universität und Schule“ (1951) beschäftigte sich mit den Prob-

lemen der Fächerkonzentration, Stoffbeschränkung, Verbesserung von Unterrichtsgestal-

tung sowie Lerneffizienz vor allem in der höheren Schule (Hamann 1993: 264-265). Die 

bisherige Typengliederung des Gymnasiums in altsprachlich, neusprachlich oder mathe-

matisch-naturwissenschaftlich wurde beibehalten. Die grundlegende Frage über Stoff-

fülle bzw. Stoffreduktion sowie der Grund- und Vorbildung für ein Studium wurde in den 

„Tutzinger Gesprächen“, die von der KMK und der Westdeutschen Rektorenkonferenz 

(WRK) veranstaltet wurden, aufgenommen (Wolter 2016: 18). Im „Tutzinger Maturitäts-

katalog“ (1958) wurde ein Bildungsminimum für die zur Hochschulreife führenden Bil-

dungsgänge festgehalten (Trautwein/Neumann 2008: 473-474).23 Die KMK einigte sich 

1960 auf die „Saarbrücker Rahmenvereinbarung“ und 1961 auf die „Stuttgarter Empfeh-

lungen“, in denen Schritte zur Modernisierung der gymnasialen Oberstufe unternommen 

wurden. So wurden beispielsweise für die Klassen 12 und 13 vier Kernpflichtfächer mit 

verbindlicher schriftlicher Abiturprüfung sowie Gegenstände der mündlichen Abiturprü-

fung festgelegt. Ferner wurden ein Wahlpflichtfach und Gemeinschaftskunde verbindlich 

eingeführt (Bölling 2010: 104-105). 

Dem Wunsch nach Weiterentwicklung des Bildungswesens war mit der Gründung des 

„Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen“ im Jahr 1953 entspro-

chen worden (Konrad 2019: 35).24 Bedeutendste Empfehlung dieses bis 1965 bestehen-

den Gremiums war der „Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allge-

meinbildenden Schulwesens“ aus dem Jahr 1959, in dem zwar an der Dreigliedrigkeit 

festgehalten wurde, jedoch mehr Durchlässigkeit und die Einrichtung einer Förderstufe 

 
22 Bis zu Beginn der 1960er-Jahre bestimmten die biologistischen Begabungstheorien von Wilhelm Harna-
cke und Karl Valentin Müller die schulpolitischen Debatten, nach denen Begabung erblich bedingt war 
(Drewek 1985 zit. n. Helbig und Nikolai 2015, 147). 
23 Zuweilen könnten Diskussionen dieser Zeit aus der Gegenwart stammen, wie dies folgendes Zitat veran-
schaulicht: „Sie [die Hochschulvertreter, Anm. d. Verf.] (...) beklagten eine hohe Zahl ungeeigneter Stu-
dierender, die gleichwohl über ein Hochschulreifezeugnis verfügten, und verlangten, die Auslesefunktion 
der höheren Schule zu stärken“ (Scheuerl 1962: 152). 
24 Dieses Gremium umfasste 35 Persönlichkeiten, vornehmlich Bildungsexperten, die durch Bund und Län-
der berufen wurden und sollte zu wichtigen Fragen der Schule „durch Empfehlungen, Gutachten und Er-
klärungen jenseits des Parteienstreits Stellung nehmen“ (Hamann 1993: 240-241). 
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vorgeschlagen wurden (Hamann 1993: 241-242). Ein Schritt zu mehr Abstimmung war 

das „Hamburger Abkommen“ von 1964, in dem die KMK grundlegende Regeln zu Struk-

tur, Schuldauer und curricularen Merkmalen des deutschen Schulwesens festlegte. Bei-

spielsweise wurden gymnasiale Aufbauformen oder auch die fachgebundene Hochschul-

reife zugelassen (Hamann 1993: 266). Diese Regeln wurden seither zwar geringfügig 

modifiziert, binden die Bundesländer aber bis heute (Klemm 2012: VII). 

In den 1960er-Jahren setzte eine Wende in der Schulpolitik „durch ökonomische, bürger-

rechtliche und international vergleichende Argumente“ (Klemm 2012) ein. Im Jahr 1963 

veröffentlichte die KMK ihre „Bedarfsfeststellung 1961-1970“ (Klemm 2012: 28). Der 

Bildungsbereich war aufgrund steigender Schülerzahlen massiv expandiert – und es kam 

zu Diskussionen über eine grundlegende Reform des Bildungswesens (van Ackeren et al. 

2015: 39). In seiner Artikelserie „Die deutsche Bildungskatastrophe“ unterstellte Georg 

Picht 1964 der Bundesrepublik Defizite in der Bildungsplanung und forderte einen Aus-

bau des höheren Schulwesens, eine Verdopplung der Abiturientenzahlen sowie den Aus-

bau neuer Wege zur Hochschulreife (Bölling 2010: 23).25 Breite Teile der Bevölkerung 

strebten nach einem Aufstieg durch Bildung, was 1965 durch Ralf Dahrendorfs Buch 

„Bildung als Bürgerrecht“ noch verstärkt wurde.26 So beriefen die Bundesregierung und 

die Landesregierungen 1965 den „Deutschen Bildungsrat“ ins Leben (Klemm 2012: 31). 

Der „Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen“ hatte sich im selben 

Jahr aufgelöst, da er als Honoratiorengremium keine institutionellen Ansprechpartner in 

Politik und Verwaltung hatte (Füssel/Leschinsky 2008: 150). Der „Deutsche Bildungsrat“ 

hingegen zeichnete sich durch institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen dem Bund, 

den Ländern und der Wissenschaft in einem Beratungssystem mit zwei Kammern aus. Im 

„Strukturplan für das Bildungswesen“ von 1970 forderte der Bildungsrat eine stärkere 

Ausschöpfung von Begabungsreserven und höhere Bildungsabschlüsse für mehr Schü-

ler/-innen (Konrad 2012: 103). 

Schon 1969 hatte der Bildungsrat Empfehlungen „Zur Neugestaltung der Abschlüsse im 

Sekundarschulwesen“ beschlossen. Die gymnasiale Oberstufe sollte neu gestaltet wer-

den: Ein System von Pflicht- und Wahlkursen sollte die Vermittlung grundlegender 

 
25 „Initiiert, zumindest beschleunigt, wurde die in den 60er-Jahren einsetzende Wende der Schulpolitik 
durch ökonomische, bürgerrechtliche und international vergleichende Argumente“ (Klemm 2012: 28). 
26 Auch der „Sputnik-Schock“ von 1957 trieb die Länder der westlichen Welt zu mehr Anstrengungen in 
Wissenschaft und Bildung an (Klemm 2012: 29). 
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Kenntnisse mit individueller Schwerpunktbildung verbinden (Baumert et al. 2008: 117). 

Verwirklicht wurden diese Vorschläge in der Oberstufenreform durch die KMK von 

1972. Bölling (2010: 106) bewertet diese Vereinbarung als die wohl schwerwiegendste 

im höheren Schulwesen seit den Reformen Wilhelm von Humboldts. Unter anderem wur-

den folgende Maßnahmen ergriffen: das Kurssystem eingeführt, individuelle Schwer-

punktsetzungen ermöglicht und Fächer verschiedenen Bereichen zugeordnet. Die Abitur-

prüfung machte nur noch ein Drittel der Gesamtqualifikation aus und die Benotungsart 

wurde verändert (Bosse 2019: 138-139). Hintergründe dieser Reform waren: 

„die Unzufriedenheit der Universität mit der Studienvorbereitung durch die gymnasiale 
Oberstufe, (...) die zu geringe Ausrichtung auf die Anforderungen des akademischen Lehr-
betriebs; und das Problem von einheitlicher Vorbildung und Hochschulreife angesichts er-
weiterter Bildungs- und Zugangswege zur Hochschule“ (Wolter 2016: 18-19). 

Allerdings bot die Vereinbarung Spielraum für die Länder, um die gymnasiale Oberstufe 

nach ihren eigenen Vorstellungen auszugestalten. Daher musste die KMK im Jahr 1975 

die EPA erarbeiten, um damit eine Vergleichbarkeit der Abiturzeugnisse in den Bundes-

ländern zu sichern (Bölling 2010: 107).27 Die „Vereinbarungen zur Neugestaltung der 

gymnasialen Oberstufe“ wurden in den Folgejahrzehnten mehrfach revidiert, etwa in den 

„Lübecker Beschlüssen“ der KMK von 1977, in denen u.a. präzisere Regelungen zur 

Abiturprüfung getroffen wurden, oder den „Mainzer Beschlüssen“ von 1995, mit denen 

mehr Einheitlichkeit durch die verbindliche Belegung von Kernfächern und deren Ein-

bringung in die Abiturdurchschnittsnote erreicht werden sollte. Mit den „Husumer Be-

schlüssen“ der KMK von 1999 gaben viele Bundesländer das Kurssystem zugunsten von 

Profiloberstufen und einer Stärkung von Kernfächern auf (Kampa et al. 2016). In Anleh-

nung an van Ackeren, Klemm und Kühn (2015: 41) ist festzuhalten, dass die KMK-Re-

form der Oberstufe aus dem Jahr 1972 somit zusehends abgeschwächt wurde. 

Das Mandat des Initiators der Oberstufenreform, der „Deutsche Bildungsrat“, wurde 

1975 nicht mehr verlängert, nachdem der Bund zwischen 1965 und 1975 gestiegene Be-

deutung in Bildungsfragen erlangt hatte (Klemm 2012: 31). Denn die Änderung des 

Grundgesetzes 1969 machte Bildungsplanung und Forschungsförderung zwischen Bund 

und Ländern möglich. Als Folge wurde 1970 die sogenannte Bund-Länder-Kommission 

 
27 Für die EPA siehe weiterführend Kap. 2.3.2. 
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für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)28 eingerichtet, die bis zur Födera-

lismusreform 2007 bestand. Der einzige von der Kommission vorgelegte Bildungsge-

samtplan aus dem Jahr 1973 sah das Konzept einer langfristigen und überregionalen bil-

dungspolitischen Gesamtreform vor (Hamann 1993: 247). Bis zu ihrer Auflösung war die 

BLK zwar von einer „lähmenden Polarisierung“ (Füssel/Leschinsky 2008: 164) geprägt; 

aber sie entwickelte sich zusehends zu einem der wichtigsten Gremien für übergreifende 

und strukturelle Planungen in der Bildungspolitik – und das nicht zuletzt aufgrund der 

deutsch-deutschen Wiedervereinigung. 

In der DDR prägten die Prinzipien der Zentralisierung und organisatorische sowie curri-

culare Standardisierung das Bildungswesen (Baumert et al. 2008: 62; Bölling 2010: 98). 

Gesetze wie das sogenannte Einheitsschulgesetz von 1946, das „Gesetz über die sozialis-

tische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik“ von 

1959 sowie das sogenannte Bildungsgesetz von 1965 setzten die Einheitsschule im Lichte 

der sozialistischen Ideologie durch (Hamann 1993: 308-309; Klemm 2012: 9-10). Am 

Ende der 10. Klasse der Polytechnischen Oberschule wurde eine zentrale Abschlussprü-

fung durchgeführt, ehe die Abiturstufe begann, die der Erweiterten Oberschule (EOS) 

angegliedert war. 1969/70 wurde das Bildungsprogramm für die Abiturstufe erheblich 

standardisiert. Hatte es zuvor z.B. noch altsprachliche oder neusprachliche Zweige gege-

ben, die zur Hochschulreife führten, entfielen diese nun zugunsten eines mathematisch-

naturwissenschaftlichen Zweiges. Im Vergleich zur Bundesrepublik kommen Baumert 

u.a. (2008: 62) zu folgender Einschätzung: „Die Standardisierung der studienvorbereiten-

den Bildungsgänge war (...) im Vergleich zu westlichen Bundesländern ein bemerkens-

werter Vorgang, weil dort für diese Zeit gerade die Ausdifferenzierung und Individuali-

sierung von Bildungsgängen der Sekundarstufe II kennzeichnend war.“ In den Folgejahr-

zehnten kam es bis zum Ende der DDR nur zu geringfügigen Änderungen. Nach der 

Wende gaben die neu entstandenen ostdeutschen Bundesländer das Einheitsschulsystem 

für eine vertikal untergliedertes Sekundarschulstruktur auf (van Ackeren et al. 2015: 42). 

Besonders der restriktive Zugang zur Abiturstufe29 hatte das Schulsystem diskreditiert 

 
28 „Wie die KMK diente auch die BLK der Koordinierung des Bildungspolitik zwischen den Ländern, 
unterschied sich aber maßgeblich durch die gleichberechtigte Mitwirkung des Bundes“ (Füssel/Leschinsky 
2008: 163-164). 
29 Neben Leistung war es vor allem die Systemloyalität, von der Kinder aus den sozialistischen Dienstleis-
tungsklassen sowie SED-Mitglieder profitiert hatten, die entscheidend beim Zugang zur Abiturstufe war 
(Bölling 2010: 100-101). 
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und die Wiedereinführung des Gymnasium stieß auf wenig Widerstand (Baumert et al. 

2008: 70; Trautwein/Neumann 2008: 467). 

Die 1990er-Jahre waren zunächst vom Beitritt der neuen Bundesländer geprägt, ehe mit 

der Mittelstufenstudie und Oberstufenstudie von TIMSS (Trends in International Mathe-

matics and Science Study) 1995 eine Debatte über die Leistungsfähigkeit des deutschen 

Schulsystems einsetzte. Zwar hatte es schon vorher weniger beachtete Leistungsverglei-

che30 gegeben, doch wurde nun die deutsche Distanz gegenüber Vergleichsstudien auf-

gegeben. TIMSS markierte eine Zäsur (van Ackeren/Kühn 2011: 26), welche die soge-

nannten Konstanzer Beschlüsse der KMK von 1997 nach sich zog. In diesen wurde das 

Bildungsmonitoring als Gemeinschaftsaufgabe der Bundesländer definiert (Baumert et 

al. 2008: 124). Ein Paradigmenwechsel zur Leistungstransparenz wurde eingeleitet, der 

mit der internationalen Schulleistungsstudie „PISA“ von 2001 vollständig realisiert 

wurde. 

2.2.2 Vom „PISA-Schock“ bis zur Gegenwart 

Die im Jahr 2000 durchgeführte und im Jahr 2001 veröffentlichte erste Studie von PISA 

(Programme for International Student Assessment) löste eine tiefe Verunsicherung und 

intensive Diskussion über die Zukunft von Bildung und Schule in Deutschland aus.31 Öf-

fentlich wurde der Befund zumeist unter der Überschrift „PISA-Schock“ diskutiert. Das 

daraufhin von Deutschlands Kultusministern breit angelegte Programm zur Qualitätsstei-

gerung war weitaus folgenreicher als die TIMSS-Studien der 1990er-Jahre (Klemm 2012: 

47). Dazu gehören strukturelle Veränderungen, Fördermaßnahmen sowie „insbesondere 

(...) die Messung des Ertrags von Bildung, sei es in landesweiten oder länderübergreifen-

den Vergleichsarbeiten, zentralen Abschlussprüfungen oder in nationalen und internatio-

nalen Schulleistungsuntersuchungen“ (van Ackeren/Kühn 2011: 11). Die Bemühungen 

zur Qualitätssicherung des Oberstufenunterrichts und zur Erhöhung der Vergleichbarkeit 

des Abiturs in Form von Einführungen des Zentralabiturs auf Länderebene oder zentraler 

Abschlussprüfungen am Ende anderer Bildungsgänge in den Bundesländern werden von 

Bildungswissenschaftlern als eine Folge der internationalen Schulleistungsmessungen 

 
30 Für einen Überblick über die Leistungsvergleiche siehe Isabelle van Ackeren and Kühn 2011, 30. 
31 Deutschland lag unter dem Durchschnitt der Teilnehmerländer, wobei die Streuung zwischen den besten 
fünf Prozent und den schwächsten fünf Prozent der Schüler/-innen besonders groß war. 23 Prozent der 
Schülerschaft erreichten im besten Fall die unterste Kompetenzstufe, was deutlich über dem Durchschnitt 
war (OECD 2001). 
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(van Ackeren/Kühn 2011: 20-21; Bosse 2019: 143; Gudjons/Traub 2016: 287; Klemm 

2012: 51-52) gesehen.32 Für die Bildungswissenschaft und die Schulpolitik war die PISA-

Studie eine empirische Wende, „d.h. die Orientierung von Entscheidungen in Schulpoli-

tik und pädagogischer Praxis an sozialwissenschaftlich gesicherten Untersuchungsbefun-

den und nicht nur an ungesicherten Einschätzungen und unkritisch verallgemeinerten 

punktuellen Beobachtungen“ (Lange 2008: 7).33 

In ihrem „Handlungskatalog“ vom Dezember 2001 beschloss die KMK die „Maßnahme 

zur konsequenten Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Unterricht und 

Schule auf der Grundlage von verbindlichen Standards“. Kurz darauf äußerte sich der 

damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in einem Artikel der ZEIT mit „Ein 

Gesetz für alle Schulen“ (2002) sowie in einer Regierungserklärung negativ über den 

deutschen Bildungsföderalismus und forderte ein nationales Rahmengesetz für die 

Schule. Ohne Bundesbeteiligung beschlossen die Länder dann in der KMK die Gründung 

eines „Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)“. Den bedeutenden 

Anstoß hierzu hatte die vom zuständigen Bundesministerium beauftragte Expertise „Zur 

Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ (Klieme et al. 2003) gegeben (Klemm 2012: 

35). Diese Bildungsstandards wurden in den Folgejahren auch für die AHR erarbeitet. In 

diesem Kontext beschloss die KMK 2012 den Aufbau eines bundesweiten Pools für Abi-

tur-Prüfungsaufgaben, der auch als Folge der PISA-Befunde gesehen wird (van 

Ackeren/Klemm 2019: 693). 

Das Bildungsmonitoring wurde weiter ausgebaut: Die KMK beschloss 2006 neue Formen 

der systematischen und wissenschaftlich fundierten Beobachtung des Bildungssystems, 

die auch Schul- und Unterrichtsprozesse und deren Wirkungen im Hinblick auf zu errei-

chende neue Bildungsstandards34 einschloss (van Ackeren/Klemm 2019: 693). Neben der 

Teilnahme an internationalen Schulleistungsstudien, der zentralen Überprüfung des Er-

reichens der Bildungsstandards in einem Ländervergleich und den Vergleichsarbeiten – 

 
32 Parallel zur PISA-Studie und aufgrund der TIMSS-Ergebnisse 1998 wurde das „Forum Bildung“ als 
Gremium der Politikberatung zu Bildungsfragen ins Leben gerufen, das 2001 zwölf Empfehlungen veröf-
fentlichte. Diese waren zwar plausibel und politisch konsensfähig, thematisierten aber kaum das Fehlen 
gemeinsamer Standards oder das große Kompetenzgefälle in Deutschland. Das konsensorientierte und po-
litiknahe Gremium war mehr eine Aktion des „guten Willens“ als ein wegweisender Impulsgeber gewesen 
und hielt seinen Abschlusskongress bereits im Jahr 2002 (Baumert et al. 2008: 118-119; Klemm 2012: 
35).32 
33 Zum Verhältnis der empirischen Bildungsforschung zur Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft siehe 
auch das Interview mit Prof. Lenzen (2019). 
34 Für die Bildungsstandards siehe Kap. 2.3.3. 
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basierend auf den Bildungsstandards – war ein weiterer Eckpunkt der „Gesamtstrategie 

zum Bildungsmonitoring“ der KMK die gemeinsame Bildungsberichterstattung35 von 

Bund und Ländern (Baumert et al. 2008: 124). Aufgrund des durch die Leistungsmessun-

gen empfundenen Informationsdefizits verschob sich die Input-Steuerung zu einer stär-

keren Output-Steuerung im Bildungswesen Deutschlands.36 Mit dieser Output-Steuerung 

soll eine fortlaufende Beobachtung von kurzfristigen (Output) und langfristigen (Out-

come) Wirkungen sowie Ergebnissen von Bildungsinstitutionen erfolgen. In einem zwei-

ten Schritt können zielgerichtete Veränderungen, etwa von Rahmenbedingungen, durch-

geführt werden, um dadurch die Ergebnisse zu verbessern (Grünkorn et al. 2019). Dieser 

Paradigmenwechsel in der datenbasierten Bildungssteuerung (van Ackeren/Kühn 2011: 

9) ging mit einer verstärkten Dezentralisierung auf der Schulebene einher. Entschei-

dungsbefugnisse wie beispielsweise Personal- und Budgethoheit (Altrichter et al. 2016) 

wurden von übergeordneten Verwaltungseinheiten an Einzelschulen verlagert. Zusam-

men mit den schon kurz skizzierten Bildungsstandards und ihrer Überprüfung sowie den 

weiteren Schulleistungsmessungen ist hier nach Nikolai und Helbig (2013: 382) eine 

Doppelstrategie festzustellen: „erweiterte Handlungsspielräume gehen einher mit schul-

internen wie -externen Evaluationsmaßnahmen“. 

Neben den geschilderten Veränderungen nach dem „PISA-Schock“ hatte auch die „Fö-

deralismusreform I“ aus dem Jahr 2006 große Bedeutung für die deutsche Schulpolitik. 

Mit dieser waren die in Kapitel 2.2.1 erläuterten „Konstanzer Beschlüsse“ von 1997 zur 

Teilnahme an Leistungsvergleichen in die Verfassung überführt worden (Wolf/Heinz 

2016: 13). Diese Regelung bedeutete aber auch die Abschaffung des vorherigen Rechts 

des Bundes, gemeinsam mit den Ländern bei der Bildungsplanung in Form von Verein-

barungen mitzuwirken (van Ackeren/Klemm 2019: 689). „ Kooperationsverbot“ war das 

beherrschende Schlagwort in der damaligen bildungspolitischen Diskussion. 

Vor dem Hintergrund der Föderalismusreform I machte der Bund seinen Anspruch auf 

bildungspolitische Einfluss deutlich, indem im Oktober 2008 der von Kanzlerin Merkel 

initiierte „Bildungsgipfel“ von Bund und Ländern stattfand (Mahner/Wolf 2009: 176). 

 
35 „Ein Bildungsbericht ist eine evaluative Zusammenschau von Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmalen, 
Ergebnissen und Erträgen von Bildungsprozessen auf internationaler, nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene, die regelmäßig, in festen Zyklen und nach einem einmal entwickelten, weitgehend unveränderlichen 
Schema vorgelegt wird“ (van Ackeren/Kühn 2011: 107) 
36 Veränderungen und Prozesse in der Steuerungs- und Koordinationspraxis werden vor allem im For-
schungsansatz der Educational Governance behandelt. 
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Dieser verfolgte das Ziel, Deutschland zu einer „Bildungsrepublik“ zu entwickeln 

(Avenarius 2009: 177). Ergebnis des Bildungsgipfels waren insbesondere die Ausgaben-

erhöhung für Bildung und Forschung (Barz 2010).37 

Zu den weiter im letzten Jahrzehnt im höheren Schulwesen beherrschenden Diskussionen 

in Folge von PISA bestimmte im letzten Jahrzehnt – neben den skizzierten Leistungsmes-

sung, Bildungsstandard und Abituraufgabenpool – vor allem die Dauer des gymnasialen 

Bildungsganges die Diskussion im höheren Schulwesen. Mit Ausnahme von Rheinland-

Pfalz führten alle Bundesländer ab 2001 einen achtjährigen gymnasialen Bildungsgang 

ein. In den letzten Jahren wurde diese Regelung aber sukzessiv in den Bundesländern mit 

Ausnahme der ostdeutschen Länder, die eine längere Tradition des achtjährigen Bil-

dungsganges haben, wieder rückgängig gemacht (Neumann/Trautwein 2019: 548-550).38 

Im Lichte der Debatte um die Einführung eines Bundeszentralabiturs oder um die Ver-

gleichbarkeit des Abiturs in den Bundesländern generell, ist die Frage der gleichen Schul-

zeitdauer bis zur Hochschulreife eklatant. 

In den bisherigen Ausführungen zu den Entwicklungslinien im deutschen Schulsystem 

wurden Akteure und Zuständigkeiten bisher nur am Rande gestreift. Diesen widmet sich 

nun das folgende Kapitel etwas ausführlicher. 

2.2.3 Struktur und Akteure der deutschen Schulpolitik 

In der föderalistischen Staatsstruktur der Bundesrepublik Deutschland gehört die Schul- 

und Bildungspolitik39 zur traditionellen Kernkompetenz der Länder (Art. 72-75 GG). 

Diese „Kulturhoheit der Länder“ wurde vom höchsten deutschen Gericht als das „Kern-

stück der Eigenstaatlichkeit der Länder“ bezeichnet (BVerfGE 6, 309, 346/347). Aufga-

ben der demnach hauptsächlich von den Ländern erwarteten Bildungspolitik sind die 

Festlegung eines verbindlichen rechtlichen Normensystems, die Ausgestaltung der Bil-

dungseinrichtung sowie die Sicherstellung von materiellen und personellen Ressourcen 

(Hepp 2011: 28-34). 

War vor allem seit der Grundgesetzänderung 1969 eine Zunahme von Bundeskompeten-

zen und zunehmende Politikverflechtung zu beobachten (Füssel/Leschinsky 2008: 144–

 
37 Siehe zum sog. Bildungsgipfel ausführlicher Münch 2009. 
38 Für einen Überblick über die Gründe der G8/G9-Diskussion siehe Kühn et al. 2013. 
39 Unter dem Dach der Bildungspolitik hat sich neben der Hochschulpolitik die Schulpolitik als Politikfeld 
konstituiert (Hepp 2011: 26-27). 
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145), so waren Ziele der „Föderalismusreform I“ die stärkere Trennung von Verantwort-

lichkeiten zwischen Bund und Ländern, die Erhöhung der Transparenz von politischen 

Entscheidungsprozessen sowie die Stärkung staatlicher Handlungsfähigkeit auf beiden 

Ebenen (Hepp 2011: 114). Die früheren Aufgaben wie die gemeinsame Bildungsplanung 

sowie die Durchführung von Modellversuchen zur Weiterentwicklung des Bildungswe-

sens wurden ebenso wie die BLK im Folgejahr 2007 abgeschafft (Füssel 2019: 104). 

Diese ehemaligen Gemeinschaftsaufgaben waren der Inbegriff des „kooperativen Föde-

ralismus“, der nach Wolf und Heinz durch einen „dynamisierten Bildungsföderalismus“ 

abgelöst wurde (Wolf/Heinz 2016: 12). 

Die Regelung, dass Bund und Länder bei der inhaltlichen Gestaltung des Schulwesens 

institutionell nicht zusammenwirken dürfen, wird als „Kooperationsverbot“ bezeichnet 

(Lindner 2018: 84). Nach der „Föderalismusreform I“ sind die Vereinbarungen „zur Fest-

stellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich“ und 

zum Zusammenwirken bei „Berichten und Empfehlungen“ (Art. 91b Abs. 2 GG) die ein-

zigen Ausnahmen,40 obwohl seit der Verfassungsreform von 2017 Finanzhilfen bei ge-

samtstaatlich bedeutsamen Investitionen zulässig sind. Diese zielen auf Finanzhilfen für 

finanzschwache Kommunen zur Sanierung und Modernisierung ihrer Bildungsinfrastruk-

tur, z.B. in Form des sogenannten Digitalpakts.41 Dies lässt sich als eine Entwicklung hin 

zu wieder verstärkter Kooperation verstehen (Füssel 2019: 104). Solche Beispiele der 

jüngeren Vergangenheit zeigen, dass die Länder durchaus bereit zu sein scheinen, Ein-

schränkungen in ihrer Kulturhoheit zu akzeptieren, wenn im Austausch dafür finanzielle 

Bundesmittel fließen (Füssel 2019: 106).42 

Da das gesamte Schulwesen der Aufsicht des Staates untersteht (Art. 7 Abs.1 GG), nimmt 

dieser eine fast monopolartige Stellung ein (Hepp 2011: 6), wobei das Bildungswesen auf 

gesamtstaatlicher Ebene weitgehend dezentralisiert und in den einzelnen Ländern mit ih-

rer Schulaufsicht dagegen deutlich zentralisierter ist (Leschinsky/Cortina 2008: 27). Die 

verwaltungsmäßigen Formen der Umsetzung und Konkretisierung durch Landesparla-

mente und Kultusministerien werden als „Schulhoheit“ definiert, während „Schulauf-

sicht“ die Bereiche der Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht umfasst (van Ackeren et al. 

 
40 Von der Möglichkeit, gemeinsame Empfehlungen auszusprechen, haben Bund und Länder bisher keinen 
Gebrauch gemacht, nationale Bildungsberichte sind aber gleichwohl schon erschienen. 
41 Zum Streit über den Digitalpakt zwischen den föderalen Ebenen siehe Träger 2019.  
42 Dazu gehören u.a. Bundesmittel für die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. 
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2015: 103-104). Die Landesparlamente üben Schulhoheit in Form von grundlegenden 

Entscheidungen zum Schulsystem gesetzlich aus, ehe die Kultusministerien als Exekutive 

auf Grundlage dieser beschlossenen Gesetze Rechtsnormen und Verordnungen erlassen. 

Die Handlungsfreiheiten der zuständigen Minister/-innen sind von Koalitionsvereinba-

rungen, Finanzen sowie Positionen der Regierung und der Partei beschnitten (Hepp 2011: 

176-177). Die Schulhoheit der Länder unterteilt sich in „innere“ und „äußere“ Schulan-

gelegenheiten, wobei „innere“ den eigentlichen pädagogischen Kernbereich wie Unter-

richtsinhalte, Stundentafeln, Versetzungsregelungen, Ausbildungsregeln usw. umfassen, 

während „äußere“ die Infrastruktur und nicht lehrendes Personal betreffen und in den 

Aufgabenbereich der kommunalen Schulträger fallen (van Ackeren et al. 2015: 99-100).43 

Gegenwärtig führt diese Trennung bei der Umsetzung des Digitalpakts zu großen Her-

ausforderungen in den Schulen, verstärkt durch die unterschiedliche finanzielle und per-

sonelle Diskrepanz der Ausstattungen zwischen den Kommunen. 

Insbesondere aufgrund der Föderalismusreform I aus dem Jahr 2006 müssen die Länder 

verstärkt miteinander kooperieren und sich koordinieren (Füssel 2019: 110). Diese Auf-

gabe erfüllen die Länder in ihrem wichtigsten Gremium, der „Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland“. Diese koordiniert „An-

gelegenheiten der Bildungspolitik (...) von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer 

gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung zur Vertretung gemeinsamer Anliegen“ 

(KMK 2014). Im Plenum versammeln sich die Kultusminister/-innen aller Bundesländer, 

das von den Ministern und Ministerinnen gewählte Präsidium sowie der bzw. die jährlich 

rotierende Präsident bzw. Präsidentin. Das Präsidium bereitet wichtige Plenumsangele-

genheiten vor oder kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten agieren. In der „Amts-

chefkonferenz“ werden die Beratungen des Plenums vorbereitet und Angelegenheiten er-

ledigt, die keiner Erörterung im Plenum bedürfen. Die Vorarbeiten für die Amtschefkon-

ferenz und das Plenum erfolgen in Hauptausschüssen und zusätzlich in (Amtschef-)Kom-

missionen, denen entweder die jeweiligen Amtschefs und Amtschefinnen oder Abtei-

lungsleiter/-innen der Länderministerien angehören. In diesen findet gegenseitiger Infor-

mations- und Erfahrungsaustausch zu Sachfragen zwischen den Ländervertretern und 

Ländervertreterinnen statt. Für die vorliegende Arbeit sind die Amtschefkommission 

„Qualitätssicherung in Schulen“ sowie der Schulausschuss relevant. In den Ausschüssen 

 
43 Trotz etwaiger Ausnahmen bleibt der historische Grundsatz zutreffend: „Die Gemeinde baut, als Trägerin 
der äußeren Schulverwaltung, der Schule das Haus; Herr im Haus aber ist der Staat“ (Anschütz 1933: 668). 
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und im Plenum haben die Länder je eine Stimme, wobei für finanzwirksame Beschlüsse 

und solche die auf die Einheitlichkeit, Mobilität oder die KMK selbst abzielen, Einstim-

migkeit erforderlich ist (KMK 2014).44 Der Zwang zum Konsens führt allerdings häufig 

zu „zeitraubenden Verhandlungen, [der] Gefahr der Vertagung von umstrittenen Themen 

oder eines hohen Allgemeinheitsgrads der Vereinbarungen“ (Füssel 2019: 112). Verein-

barungen in der KMK durchlaufen einen mühsamen nicht-öffentlichen Prozess von den 

fachlich orientierten Ausschüssen bis hin zu den politisch agierenden Gremien der Amts-

chefkommission und des Plenums (Füssel 2019: 115). Dazu müssen 16 Länder mit ihren 

Kultusverwaltungen und ihren unterschiedlichen Interessen miteinbezogen werden. Dies 

läuft einer von der Öffentlichkeit erwarteten Schnelligkeit zuwider. Die oft formelhaften 

KMK-Beschlüsse haben rechtlich gesehen nur den Charakter politischer Empfehlungen. 

Erst durch Gesetze der Bundesländer treten diese offiziell in Kraft (Hepp 2011: 270). Die 

eigentlichen Probleme werden nicht angesprochen. Problematisch ist zudem die Präjudi-

zierung von Entscheidungen der Landtage durch die KMK-Beschlüsse 

(Füssel/Leschinsky 2008: 158), was andererseits den „Exekutivföderalismus“ stärkt 

(Hepp 2011: 270). Die Landtage verzichten in der Regel auf länderpolitische Akzentset-

zung zugunsten der vorgegebenen Einheitlichkeit. Da die KMK ein „multilaterales 

Zwangsverhandlungssystem“ darstellt, bewirkt die Aufkündigung eines KMK-Staatsver-

trages, dass dieser auch für alle anderen Länder für nichtig erklärt wird (Scheller 2010: 

230). 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass nach der deutschen Verfassungsord-

nung ein starkes Primat der Länder in allen Bildungsfragen gilt. Auf bundespolitischer 

Ebene hat die Bildungspolitik und vor allem die Schulpolitik lange Zeit ein Schattenda-

sein geführt. Inhalte der Bundesparteien blieben vage und konturlos. Erst seit dem „PISA-

Schock“ änderte sich dies graduell bis durch die Föderalismusreform das Thema auf Bun-

desebene wieder weniger präsent wurde. Bundespolitische Akteure äußerten sich eher 

unverbindlich und zurückhaltend in Angelegenheiten, welche die Länder betrafen, wenn-

gleich der Bund an einem einheitlichen und leistungsstarken Bildungssystem interessiert 

ist. Dieses soll u.a. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und Wirtschaftswachstum 

 
44 Verfahrensbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit, übrige Beschlüsse mit einer Mehrheit von min-
destens 13 Stimmern gefasst (KMK 2014). 
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garantieren.45 Das Bund-Länder-Verhältnis ist von einem „Machtkampf“ um Kompeten-

zen im Bildungsbereich geprägt (Hepp 2011: 127), wobei finanzielle Zuwendungen als 

Druckmittel eingesetzt werden können. Die Bereitschaft der Länder, diese zu akzeptieren, 

ist jedoch Ausdruck ihrer Finanznot und nicht der gestiegenen Bereitschaft, Kompetenzen 

mit dem Bund zu teilen oder an ihn abzugeben (Klemm 2012: 36). Zudem kann der Bund 

durch Gutachten, die Mitarbeit oder die Installierung von Beratungsgremien bewirken 

(Klemm 2012: 37). Vor allem das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) konnte aufgrund seiner gesamtstaatlichen Analysekapazitäten in Bildungsfragen 

Akzente setzen oder Weichenstellungen initiieren, „wenn Bildung zu einem öffentlichen 

Thema wurde, angestauter Reformbedarf politischen Handlungsdruck erzeugte, sich die 

Finanznot der Länder zuspitzte oder Unmut über die föderale Zersplitterung breit machte“ 

(Hepp 2011: 131-132). 

Eine wichtige Rolle spielen auch die politischen Parteien, die sich in einem permanenten 

Wettbewerb um Wählerstimmen befinden und gesellschaftliche Interessen in politisches 

Handeln umformen (von Alemann et al. 2018: 240). „Den Landesverbänden der Parteien 

kommt als Hauptakteuren in der Schulpolitik eine besondere Rolle zu“ (Nikolai/Rothe 

2013: 546). Durch die landeseigene Bildungspolitik können die Parteien direkt oder indi-

rekt eigene „regional- oder länderspezifische Akzente“ (Hepp 2011: 175) setzen, wobei 

unterschiedliche parteipolitische Positionen auch in der KMK aufeinandertreffen können, 

was wiederum die Koordination erschwert (Heinz 2015: 625). Allerdings kann die Kon-

kurrenz mit dem Bund auch zu einer Einigung innerhalb der KMK – trotz parteipoliti-

scher Divergenzen – führen (Heinz 2015: 643).46 

Während Einflüsse durch internationale Akteure wie z.B. OECD, UNESCO oder EU auf 

das Zentralabitur keine Rolle spielen,47 äußern sich Verbände und Organisationen durch-

aus zu dieser Thematik.48 Vor der Entscheidungsfindung in Parlamenten oder Verwaltun-

gen finden Beratungsprozesse mit verschiedenen Akteuren statt. Diese können durch 

 
45 Den Zusammenhang von Bildung und Wirtschaftskraft untersucht die volkswirtschaftliche Disziplin der 
Bildungsökonomie. Für eine Übersicht siehe den Aufsatz von Weiß (2012). 
46 Zu den Effekten der Parteipolitik siehe Busemeyer 2009. 
47 Sie treten vor allem bei Themen wie Inklusion oder Qualitätssicherung direkt oder indirekt in der deut-
schen Schulpolitik in Erscheinung. Auf sie kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. 
48 Im Zusammenhang mit dieser Arbeit können nur die für die Problemstellung relevanten Organisationen 
und Verbände behandelt werden. Zu den Internationalisierungseffekten siehe Knodel et al. 2010. 
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deren Meinungskundgabe oder wissenschaftlicher Expertise geschehen.49 Aktuell ist 

nach dem Scheitern des Nationalen Bildungsrates durch den Ausstieg Bayerns und Ba-

den-Württembergs Ende 2019 (siehe dazu das Anfangszitat in Kap. 1.1) ein Bildungsrat 

in Planung. Dieser soll aus unabhängigen Wissenschaftlern bestehen und Lösungsvor-

schläge zur Harmonisierung der unterschiedlichen Bildungssysteme der Länder, wozu 

auch die Diskussion über die Vergleichbarkeit des Abiturs gehört, erarbeiten (Forschung 

& Lehre 2020a). Diese institutionalisierte Zusammenarbeit scheint – trotz der noch un-

klaren Struktur des „neuen“ Bildungsrats – an den ehemaligen „Deutschen Bildungsrat“ 

(1966-1975) angelehnt zu sein. 

Außer solchen institutionalisierten Formen der Beratung gibt es punktuelle Beratung 

durch Heranziehung einzelner Sachverständiger (Füssel 2019: 124). Solche Formen der 

Beratung treten nicht nur im Zusammenhang mit der KMK auf. Auch einzelne Länder 

nutzen diese für sich. Eine weitere Form der Wissenschaftsberatung stellt beispielsweise 

die wissenschaftliche Begleitung von einzelnen Projekten dar. 

Eine andere Art der Einflussnahme von Interessensgruppen, Verbänden, Stiftungen und 

anderen Organisationen summiert Füssel (2019: 126) unter dem Begriff der „ungefragten 

Beratung“. Diese ist von teilweise wissenschaftlich gestützten Sachstandsberichten, Me-

moranden und konkreten Vorschlägen geprägt und versucht, öffentliche Diskurse und 

Debatten zu beeinflussen oder zu initiieren. Sie agieren damit als „Agenda-Setter“ (Füssel 

2019: 126). Mit wissenschaftlicher Expertise arbeiten in neuerer Zeit z.B. spezielle Lob-

byorganisationen aus der Unternehmerschaft wie die „Initiative Neue Soziale Marktwirt-

schaft (INSM)“ oder die „vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.“ mit dem 

„Aktionsrat Bildung“. Insbesondere letztere verfassten 2011 ein Gutachten (Blossfeld et 

al. 2011) zu einem gemeinsamen Kernabitur in der Bundesrepublik, als die Diskussion 

um ein Zentralabitur noch weniger präsent war. Auch privatrechtliche, politische und ge-

werkschaftsnahe Stiftungen äußern sich zur Bildungspolitik.50 Die Tätigkeit solcher Ak-

teure erwächst für Klemm (2012: 45-46) vor allem aus dem Fehlen einer bundesweit aus-

gerichteten – öffentlich getragenen – Bildungsberatung.51 Obwohl Verbände des 

 
49 „In Zeiten einer ‚Evidence Based Policy‘ kommt der Beratung durch Wissenschaft und die in ihr tätigen 
Personen eine besondere Bedeutung zu (…)“ (Füssel 2019: 123). 
50 Siehe hierzu weiterführend Dedering 2013. 
51 Als weitere Desiderate zählt er u.a. eine institutionalisierte Bildungsplanung für das gesamte deutsche 
Bildungssystem sowie das Fehlen eines geeigneten Instrumentariums zur Wahrnehmung sowie Koordinie-
rung bildungspolitischer Aufgaben und Interessen von Bund, Ländern und Kommunen auf (Klemm 2012: 
45) 
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Wirtschaftslebens wie der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) oder die 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. (BDA) zu den wichtigsten 

und einflussreichsten Lobbygruppen gehören, ist deren Einflussnahme auf die Bildungs-

politik, sofern diese nicht durch Stiftungen geschieht, ein wenig untersuchtes Forschungs-

feld. Vor allem seit dem „PISA-Schock“ kann ein starkes bildungspolitisches Engage-

ment der Wirtschaft verzeichnet werden (Hepp 2011: 86). Dieses zielt vor allem auf un-

zureichende Ausbildungsreife bzw. Berufsfähigkeit von Absolventen aufgrund von Leis-

tungsdefiziten ab. Unterschiedliche Leistungsanforderungen in verschiedenen Bundes-

ländern begrenzen die Freizügigkeit von Arbeitnehmern mit Kindern im schulpflichtigen 

Alter. Auch dies spielt eine Rolle. 

Lehrkräfteverbände52, die in Deutschland hochgradig fragmentiert und interessenspoli-

tisch zersplittert sind (Hepp 2011: 82), agieren im Feld der Schulpolitik, indem sie for-

male und informelle Allianzen mit Regierungen, Parlamenten, Parteien, Ministerien, Ver-

waltungen, Schulen oder Elternverbänden bilden. Zudem organisieren sie Maßnahmen 

und Kampagnen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung oder fungieren ebenfalls als 

„Agenda-Setter“ (Dobbins/Nikolai 2019: 567). 

„Durch die Artikulation, Aggregation und Selektion von Interessen üben sie eine mitent-
scheidende Rolle in schulpolitischen Entscheidungsprozessen aus. Die Interessenvertretun-
gen von Lehrkräften sind Verhandlungs- und Kontaktpartner für die Kultusministerien (...) 
und können durch eigene Vorschläge auf die Schulverwaltung einwirken. Bei Gesetzesver-
änderungen werden sie in parlamentarischen Ausschüssen bzw. von der schulischen Mi-
nisterialbürokratie angehört und befragt“ (Dobbins/Nikolai 2019: 569). 

Bei der Frage um ein Bundeszentralabitur spielen vor allem die Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft (GEW) als mitgliedsstärkster Verband, der allerdings weniger das 

gymnasiale Bildungsklientel anspricht (Nikolai et al. 2016), und der Deutsche Philo-

logenverband e.V. (DPhV), dem größtenteils Gymnasiallehrkräfte angehören und der 

sich primär auf das Gymnasium betreffende Politik fokussiert, eine wichtige Rolle. 

Aus dem Kreis der Nutzer von Bildungseinrichtungen haben Eltern53 den größten bil-

dungspolitischen Einfluss. Diesen üben sie durch Informations-, Anhörungs- und Bera-

tungsrechte der Elternvertretungen auf Bundes- oder Landesebene, durch die Gründung 

privater Initiativen oder Vereinsgründungen sowie durch ihr Wahlrecht aus. Eine 

 
52 Diese wurden in Untersuchungen zur Schulpolitik als Akteure eher vernachlässigt. Dobbins und Nikolai 
(2019) untersuchen deren Einfluss in der Steuerung von Schulsystemen. 
53 Zur Rolle von Eltern und Institutionen siehe weiterführend Lehrl 2016. 
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politische Mobilisierung gelingt jedoch meist nur dann, wenn schulpolitische Konflikte 

landesweit vor Landtagswahlen präsent sind. Verfahren wie Volksinitiativen haben nur 

in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie den Lehrerverbänden Aussicht auf Erfolg 

(Hepp 2011: 75-76). 

Es zeigt sich, dass es in der Schulpolitik ein weites Feld der partizipierenden Akteure 

gibt. Deren Wirken in der Schulpolitik ist äußerst vielfältig und komplex. (Hepp 2011: 

67).54 Diese aus der Perspektive des Historischen Institutionalismus und des Konzepts 

der Pfadabhängigkeit zu betrachten, wird Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. 

2.3 Das Abitur in der Bundesrepublik Deutschland 

2.3.1 Das Zentralabitur in den deutschen Bundesländern 

Gymnasium und Abitur stellen nach wie vor den „Königsweg“ zur Universität bzw. zur 

Hochschule dar und werden heute von einem Großteil eines Jahrgangs absolviert (Wolter 

2016: 20-21).55 

Die AHR ist die formale Zugangsberechtigung zu allen existierenden Studienfächern in 

ganz Deutschland.56 Diese „Scharnierfunktion“ (Trautwein/Neumann 2008: 486) macht 

sie international einzigartig, da beispielsweise in den USA u.a. Studierfähigkeitstests wie 

SAT oder ACT von angehenden Studierenden absolviert werden müssen. Das deutsche 

Abitur ist somit ein sogenannter High-Stakes-Test, weil das Ergebnis von großer persön-

licher Relevanz ist, mit Belohnungen oder Sanktionen einhergeht (Kahnert et al. 2015: 

94) und in einer meritokratischen Gesellschaft über Lebenschancen entscheidet 

(Trautwein/Neumann 2008: 492). Keine Relevanz hat das Abschneiden der Prüflinge in 

Deutschland allerdings für Lehrpersonen oder Schulen.57 

Das Gymnasium und damit das Abitur hat eine Bildungsexpansion erlebt: zum einen po-

litisch gefördert, zum anderen aufgrund einer gestiegenen Bildungsaspiration in der Be-

völkerung (Wolter 2016). Diese Öffnung des Gymnasium sowie der Ausbau alternativer 

 
54 Weitere denkbare Akteure wie z.B. die Schülervertretungen oder die Kirchen wurden bei der Analyse 
entweder aufgrund ihrer schwachen Einflussmöglichkeit oder wegen der mangelnden Nähe zum Untersu-
chungsgegenstand vernachlässigt. 
55 Im Jahr 2018 verließen 34,8% eines Jahrgangs die allgemeinbildenden Schulen mit der AHR 
(DESTATIS 2019) gegenüber knapp unter 5% Anfang der 1950er-Jahre (Trautwein/Neumann 2008: 473). 
56 Die Systemlogik des deutschen Bildungssystems kann nach Fend (2006: 251-52) als „abgebend“ (termi-
nal) verstanden werden im Gegensatz zu „aufnehmenden“ (elektiven) Systemlogiken wie z.B. in den USA. 
57 In der internationalen Praxis ist dies sehr wohl der Fall wie z.B. in den USA aufgrund des Angestellten-
verhältnisses der Lehrkräfte (Maier 2010). 
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Wege zum Abitur, der zu einer Entkopplung von Schulformen und Abschlüssen führte 

(Kühn 2010: 44), hat die Diskussion um die Sicherung eines hohen Leistungsniveaus so-

wie die Vergleichbarkeit von Abschlusszertifikaten befördert (Trautwein/Neumann 

2008: 469). Empirische Studien haben gezeigt, dass es große Leistungsunterschiede zwi-

schen Absolventen und Absolventinnen unterschiedlicher Schulformen gibt, wodurch es 

zu einer Hierarchisierung gleicher Abschlüsse kommt (Klemm 2012: 68). Dabei ist die 

Debatte von dem prinzipiellen Konflikt über Bildungsverständnis und Bedingungen der 

Hochschulreife beeinflusst. Ziele des Abiturs sind einerseits die Vermittlung von Allge-

meinbildung und Wissenschaftspropädeutik und andererseits eine allgemeine Studierfä-

higkeit. Problematisch in diesem Zusammenhang ist: „Die individuelle Fächerwahl steht 

der Forderung einer breiten allgemeinen Grundbildung (als Voraussetzung der Studierfä-

higkeit) gegenüber“ (Gudjons/Traub 2016: 303). Im Verhältnis zum Hochschulzugang 

wird in dieser Diskussion einerseits die Auffassung vertreten, dass es eine frühzeitige 

Spezialisierung mit einer fach- bzw. hochschulspezifischen Studienreife geben sollte; an-

dererseits die Meinung geäußert, dass die Hochschulreife nicht Bestandteil der gymnasi-

alen Oberstufe sein sollte. In letzterem Fall sollten Hochschulen eigene Auswahltests ge-

nerieren (Trautwein/Neumann 2008: 487). Beide Konzepte bergen Nachteile, wobei das 

erste Konzept dem immer stärker geäußerten Ziel der Vergleichbarkeit zuwiderläuft. Auf-

grund der noch darzustellenden Verbreitung des Zentralabiturs in den Bundesländern ist 

zu konstatieren, dass sich im Wesentlichen das zweite Konzept durchgesetzt hat. 

Ob die fachlichen Anforderungen im Abitur tatsächlich im Zeitablauf bei Steigerung der 

Abiturientenquote, wie dies die Termini „Billigabitur“ oder „Discount-Abitur“ suggerie-

ren (Gudjons/Traub 2016: 305; Kühn 2010: 45), abgenommen oder durch ein Zentralabi-

tur gestiegen sind, kann im Rahmen dieser Arbeit ebenso wie die empirischen Effekte 

zentraler Prüfungen auf Schülerleistungen oder den vorgelagerten Unterricht nicht geklärt 

werden.58 

Ein Zentralabitur zeichnet sich durch fachspezifische Prüfungsaufgaben aus, die durch 

eine Fachkommission, die selbst aktiv im Schuldienst wirkt, auf Bundeslandebene entwi-

ckelt werden. Bei einem dezentralen Abitur geschieht dies durch die zugehörigen Fach-

lehrerkräfte. Diese Prüfungen sind für alle gleichen Fachkurse in den verschiedenen 

Schulen einheitlich. Schwerpunktthemen der Abiturprüfung werden etwa zwei Jahre vor 

 
58 Siehe für einen Überblick über die Schülerleistungen Maag Merki und Oerke 2017. 
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der Prüfung veröffentlicht. Korrigiert und bewertet werden die Aufgaben durch Fachlehr-

kräfte, die diese zuvor nicht kannten. Ob es ein standardisiertes Bewertungsraster gibt 

oder Zweit- bzw. Drittkorrekturen schulextern oder anonymisiert erfolgen, ist bundes-

landspezifisch. Durchgeführt werden die Prüfungen im ganzen Bundesland zu einem ein-

heitlichen Zeitpunkt (Maag Merki 2016a, 2019). Die Frage, wie stark die eigentliche 

schriftliche Abiturprüfung in die Abiturdurchschnittsnote einfließt, variiert ebenso stark 

wie der Verpflichtungsgrad, eine Prüfung in bestimmten (Kern-)Fächern abzulegen.59 

Aufgrund der Varianz bei Rahmenbedingungen, Prüfungsvorbereitung, Prüfungsdurch-

führung und Prüfungsergebnissen kommt Kühn zu folgender Bewertung: 

„Die systematische Bestandsaufnahme der nationalen Prüfungsverfahren zeigt insgesamt 
wenig Gemeinsamkeiten und zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der konkreten 
Ausgestaltung einzelner Prüfungselemente[,] und zwar von der Vorbereitung der Prüfung 
bis hin zum Umgang mit den Prüfungsergebnissen“ (Kühn 2012: 39). 

Aufgrund der in Kap. 2.2.1 angesprochenen Oberstufenreform 1972 waren den Ländern 

viele Möglichkeiten für eigene Abiturregelungen eingeräumt worden, wodurch die Aus-

gestaltung der Oberstufe heute große Unterschiede aufweist (Neumann/Trautwein 2014). 

Der Grund für die Einführung eines Zentralabiturs in zunehmend allen Bundesländern 

kann in dem in Kap. 2.2.2 erläuterten Wechsel von der Input- zur Output-Steuerung als 

Folge des „PISA-Schocks“ und des schlechten Abschneidens in anderen internationalen 

Leistungsmessungen wie IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) oder 

TIMSS gesehen werden (Kahnert et al. 2015: 91; Wolter 2016: 19).60 Der Steuerungs-

wechsel wurde durch Forschungsbefunde unterstützt, die eine hohe Leistungsvarianz 

zwischen einzelnen Klassen, Schulen und Bundesländern, die uneinheitliche Verwen-

dung von Bewertungsmaßstäben und eine hohe soziale Selektivität im Schulsystem an-

zeigten (Maag Merki 2014: 57). Zudem haben die Länder nach der Reform der gymnasi-

alen Oberstufe durch die KMK im Jahr 2006 eine größere Autonomie bei der Oberstu-

fengestaltung erhalten. „In der Folge veränderten die meisten Bundesländer ihre gymna-

siale Oberstufe grundlegend, indem Kernfächer gestärkt und die Zahl der Prüfungen im 

Abitur erhöht wurde“ (Helbig/Nikolai 2015: 222). 

 
59 Für eine Liste weiterer möglicher Differenzen, bei der keine Ländertypen identifiziert werden können, 
siehe Kühn (2012: 40). 
60 Die detaillierte und vergleichende Analyse der Prozesse, die zur Einführung der zentralen Abiturprüfun-
gen in den jeweiligen Bundesländern geführt haben, sind ein Forschungsdesiderat. Tillmann u.a. (2008) 
untersuchen den Einfluss von PISA 2000 auf bildungspolitische Prozesse in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, 
Thüringen und Bremen. 
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Abbildung 1:  Zentralabitureinführung  
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  Rheinland-Pfalz verfügt über kein Zentralabitur      .                                        (Quelle: Kahnert et al. 2015: 92) 

Die Abbildung 1 zeigt, dass das Zentralabitur vor dem „PISA-Schock“ in den westdeut-

schen Bundesländern eine Besonderheit des Saarlands, Bayerns und Baden-Württem-

bergs war. Die ostdeutschen Bundesländer knüpften – mit Ausnahme Brandenburgs und 

Berlins – bezüglich des Abiturs an die Tradition in der DDR an (Bölling 2008: 37).61 

Mit dem Instrument eines Zentralabiturs sollen Chancengleichheit, Standardisierung, 

Leistungserhöhung und Vergleichbarkeit der Abschlüsse mittels gleicher Anforderungen 

an alle Schüler/-innen hergestellt werden  (Kühn 2010). Dies erscheint vor dem Hinter-

grund einer Vielzahl zulassungsbeschränkter Studiengänge besonders wichtig, denn es 

war die mangelnde Vergleichbarkeit, die das BVerfG 2017 bei den Medizinstudienplät-

zen monierte (BVerfG 2017).62 Auch IQB-Ländervergleiche oder die TIMSS-Oberstu-

fentests zeigten in der Vergangenheit große Varianzen in den Schülerleistungen zwischen 

den Bundesländern auf: „Derart große Diskrepanzen werden besonders für die Allge-

meine Hochschulreife (...) als Gerechtigkeitsproblem bewertet“ (Stanat et al. 2016: 30). 

Im Sinne der Output-Steuerung sollen zentrale Prüfungsverfahren der Evaluation von 

Schulqualität dienen, nicht um ein Rechenschaftssystem zu implementieren, sondern um 

einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht zu leisten und die Leis-

tungsfähigkeit des gesamten Schulsystems dadurch zu stärken (Kühn 2010: 44). Zudem 

werden die Ergebnisse genutzt, um ein Monitoring des Bildungssystems durchzuführen 

(Maag Merki 2019: 710). Eine solche Berichtspflicht ist vor dem Hintergrund einer zu-

nehmenden Autonomie von Einzelschulen im Sinne einer Dezentralisierung – wie in Kap. 

2.2.2 erläutert – bedeutsam (Klemm 2012: 113; Kühn 2010: 44). Weitere Motive sind die 

 
61 „Wie lange das gallische Dorf Rheinland-Pfalz hier noch einen Sonderweg beschreitet, ist nicht abzuse-
hen“ (Helbig/Nikolai 2015: 215). 
62 Schon 1997 zeigte Blum bei der Untersuchung des Tests für medizinische Studiengänge, „dass Absol-
venten von Abendgymnasien, Gesamtschulen und Fachgymnasien bei gleicher Abiturdurchschnittsnote 
beim Medizinertest signifikant schwächer als die Absolventen der „normalen“ Gymnasien waren (Klemm 
2012: 67). Zu möglichen Angleichungsmechanismen von Schulnoten für die Studierendenauswahl beim 
Medizinstudium siehe Zimmermann u.a. 2018. 
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Vermittlung einer breiteren Grundbildung (Kühn 2010: 45), eine höhere Konsistenz zwi-

schen Lehrinhalten und dem Curriculum (Kahnert et al. 2015: 92; 95) sowie eine höhere 

Umsetzung innovativer fachmethodischer oder fachdidaktischer Inhalte (Kühn 2010: 45). 

Aufseiten der Lehrerschaft sollen Arbeitserleichterungen, verstärkte Kooperationen und 

Leistungsbereitschaft sowie eine erhöhte Professionalität erzielt, bei den Schülern und 

Schülerinnen hingegen mehr Eigeninitiative und ein besseres Lehrer-Schüler-Verhältnis 

bewirkt werden (Kühn 2010: 45). 

In der bildungswissenschaftlichen Diskussion wird u.a. die Orientierung am Mittelmaß, 

die Konzentration auf abfragbares Wissen und somit die Infragestellung einer allgemei-

nen Studierfähigkeit, die dauerhafte Kanonisierung, die mangelnde Berücksichtigung 

einzelschulischer Rahmenbedingungen sowie der „teaching to the test“-Effekt durch die 

Einführung zentraler Prüfungen bemängelt (Kühn 2010: 45-47).63 

In der Öffentlichkeit wird insbesondere das angesprochene Gerechtigkeitsproblem auf-

grund der mangelnden Vergleichbarkeit der AHR zwischen den Bundesländern disku-

tiert, was zu der Forderung nach einem Bundeszentralabitur führt (Stanat et al. 2016: 30-

31). Hürden könnten aber bisher heterogene Schuljahres- und Ferientermine sowie die 

Sicherstellung von einheitlichen Bewertungsmaßstäben und Vorbereitungsmaßnahmen 

sein (Bölling 2008: 37, 2010: 126).64 Außerdem kam es bei den zentralen Abiturverfahren 

in den Bundesländern immer wieder zu Störungen in der Vergangenheit. Solche hätten 

bei einem Bundeszentralabitur dann bundesweite Folgen. 

Politisch hat man bislang versucht, das Problem durch die Einführung von Bildungsstan-

dards und dem Abituraufgabenpool zu lösen. Auf diese wird in den folgenden Kapiteln 

näher eingegangen. 

2.3.2 Die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung“ 

Wie in Kap. 2.2.1 dargestellt wurden als Folge der tiefgreifenden Oberstufenreform von 

1972 die EPA für das Abitur in der Kultusministerkonferenz erarbeitet. Einheitliche Maß-

stäbe zur Vergleichbarkeit der Abiturzeugnisse beim Hochschulzugang für Fächer mit 

NC  waren notwendig geworden (Kühn 2010: 94). Im Juni 1979 wurde die „Vereinbarung 

über Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ von der KMK 

 
63 Für eine tabellarische Übersicht über die empirischen Effekte bei der Einführung siehe Holmeier et al. 
2017,  19-20. 
64 Weitere Hürden, vor allem in rechtlicher Hinsicht, finden sich bei Geis 2019. 
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beschlossen. Nach heftiger Kritik musste sie schon drei Monate später durch „erläuternde 

Hinweise“ ergänzt werden. In den Folgejahren wurden „Einheitliche Prüfungsanforde-

rungen“ für 14 Fächer erprobt und überarbeitet. Im Zuge dessen wurden die EPA die 

Grundlage für die Abiturprüfung in allen Bundesländern. Im Zeitablauf kamen weitere 

Fächer und innovative Elemente hinzu (Bölling 2008: 107-108; Kühn 2010: 96). Im Jahr 

2002 wurden die EPA von der KMK insofern revidiert, als dass die EPA über den gesam-

ten gymnasialen Fächerkanon hinweg ein vergleichbares Orientierungswissen, fachliche 

Standards sowie Grundkompetenzen gewährleisten (Kampa et al. 2016: 165). 

In den EPA werden „konkrete Lern- und Prüfungsbereiche (z.B. Beispielaufgaben) be-

schrieben und wichtige Hilfen zur Konstruktion von Prüfungsaufgaben und zur Bewer-

tung von Prüfungsleistungen von der KMK bereit gestellt“ (Kahnert et al. 2015: 93). Die 

EPA stellen kein Kerncurriculum dar oder normieren das Unterrichtshandeln. Sie defi-

nieren Anspruchsniveaus in Anforderungsbereichen, verbindliche Inhalte und die jewei-

ligen Fachkompetenzen. Zudem geben sie Hinweise zur Korrektur und Bewertung von 

Aufgabenbeispielen. Im Sinne der EPA soll der Unterricht durch problembezogenes Den-

ken, selbstständiges Lernen, wissenschaftsorientiertes Arbeiten und die Entwicklung der 

Kommunikationsfähigkeit fördern (Kühn 2010: 95-97). Die EPA sollen die Anforderun-

gen an die Schüler/-innen sowohl im dezentralen als auch im zentralen Prüfungsverfahren 

vergleichbarer machen, Qualität, Transparenz und Objektivität der Leistungsanforderun-

gen und der Leistungsbewertung sichern (Bosse 2019: 143-144). 

„Mit den fachspezifischen EPA sollte sichergestellt sein, dass durch die Beschreibung der 
erwarteten fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, durch Aussagen über die 
Lernziele und die Bewertungskriterien für die Gestaltung der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung eine möglichst große Einheitlichkeit erreicht wird“ (Bosse 2019: 143). 

Da die EPA sowohl Vorgaben zur Prüfungsgestaltung machen als auch beschreiben, was 

die Schülerschaft im Abitur können muss, sind die EPA „Ausdruck einer Hybridbildung 

von Elementen der Input- und Outputsteuerung“ (Kühn 2010: 95). Kühn stellt in ihrer 

Untersuchung fest, dass die Aufgabenentwickler der Bundesländer die EPA sehr unter-

schiedlich adaptiert und gedeutet, teilweise sogar konterkariert haben (Kühn 2010).65 Als 

Gründe für den Misserfolg der EPA als Instrument zur Umsetzung bundesweit einheitli-

cher Qualitätsstandards vermutet Kühn eine zu hohe Unverbindlichkeit bzw. 

 
65 Diese empirische Analyse der Prüfungsaufgaben zur Implementation der EPA in vier Bundesländern war 
die erste ihrer Art. 
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Uneindeutigkeit der EPA sowie eine mangelnde Akzeptanz der EPA auf der konkreten 

Anwendungsebene (Kühn 2010: 310-311). Im Zeitablauf standen die EPA dahin gehend 

immer wieder in der Kritik, keine Vergleichbarkeit in den Abiturprüfungen herstellen zu 

können (Kühn 2010: 100). 

2.3.3 Die Bildungsstandards 

Nach dem „PISA-Schock“ war Bildungspolitik Teil der bundespolitischen Themena-

genda wie auch die in Kap. 2.2.2 beschriebene Äußerung des damaligen Kanzlers 

Gerhard Schröder deutlich macht. Das BMBF beanspruchte „eine führende Rolle des 

Bundes bei der Festlegung von nationalen Bildungsstandards“ (Hepp 2011: 126), sodass 

es 2002 das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) mit der 

Erstellung des Gutachtens „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ (Klieme et 

al. 2003) beauftragte. Die Umsetzung der Bildungsstandards betrieben die Länder dann 

allerdings ohne Bundesbeteiligung (Hepp 2011: 144).66 In den Folgejahren wurden Bil-

dungsstandards sukzessiv von der KMK verabschiedet und verbindlich in allen Bundes-

ländern eingeführt. Mit der Erarbeitung wurde das IQB, das 2004 durch die Länder ge-

gründet wurde, beauftragt. Im Zuge der Föderalismusreform I verabschiedete die KMK 

2006 ihre „Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring“.67 Teil dieser „Gesamtstrategie“ 

wurde die zentrale Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards in einem Länder-

vergleich. Im Jahr 2007 einigte sich die Kultusministerkonferenz auf die Einführung von 

bundesweit gültigen Bildungsstandards für die AHR, um so eine stärkere Vergleichbar-

keit der Abituranforderungen zu erreichen (Trautwein/Neumann 2008: 493).68 In diesem 

Erarbeitungsprozess sollten die EPA zu Bildungsstandards weiterentwickelt werden 

(KMK 2007). Mit der Erarbeitung begann das IQB im Jahr 2009, drei Jahre später wurden 

die ersten Bildungsstandards für die AHR verabschiedet. Ab dem Prüfungsjahr 2017 soll-

ten die Abiturprüfungen auf den Bildungsstandards basieren (Stanat et al. 2016: 35). 

 
66 Der Bund initiierte das Forschungsprojekt zum Gutachten 2003 einseitig, was zu Irritationen zwischen 
dem BMBF und der KMK führte (Hepp 2011: 146). 
67 Baumert (2008: 124) ist der Ansicht, dass sich die KMK durch die Entwicklung und Umsetzung des 
Monitoring-Modells „vom Bremser zum Motor für Modernisierung im Bildungswesen“ gemacht hat. 2015 
wurde die „Gesamtstrategie“ mit der Überprüfung und Umsetzung der Bildungsstandards für die AHR 
fortgeschrieben (Füssel 2019: 113). 
68 Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) forderte im Jahr 2007 die Einführung eines bundes-
weiten Zentralabiturs (Hepp 2011: 127). Ein bundesweites Zentralabitur wurde 2007 von den meisten Bun-
desländern abgelehnt, obwohl es zu Kooperationen wie einem gemeinsamen Zentralabitur in vier Fächern 
zwischen Berlin und Brandenburg kam (Trautwein/Neumann 2008: 493). 
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Die Bildungsstandards unterscheiden sich von traditionellen Lehrplänen folgenderma-

ßen: Sie formulieren Mindeststandards, Kompetenzerwartungen und Kompetenzstufen; 

sie wollen Kompetenzen in Testverfahren kontrollieren; Unterrichtserfolg soll am „Out-

put“ gemessen werden; fachliche Standards sollen auf verbindliche Kernbereiche, 

Kernideen, grundlegende Begriffe und Denkoperationen ausgerichtet sein; Ziele von Zie-

len und Erwartungen sollen nachvollziehbar sein (Gudjons/Traub 2016: 288).69 

Mit den Bildungsstandards war das Ziel verbunden: 

„[D]ie Beliebigkeit und föderale Zersplitterung schulischen Lernens einzudämmen, Unter-
richt auf Wesentliches zu konzentrieren und effizienter zu machen, der deutschen Schule 
den Anschluss an internationale Spitzenplätze zu ermöglichen und schließlich durch ein 
überprüfbares Bildungsminimum den (...) sozialen Ungerechtigkeiten im Bildungswesen 
entgegentreten zu können“ (Gudjons/Traub 2016: 288). 

Durch verbindliche Kriterien sollen die Bildungsstandards im Sinne der Output-Steue-

rung ein Instrument zur Qualitätssicherung und -entwicklung auf Schul- und Unterrichts-

ebene für alle Bundesländer sein (Grünkorn et al. 2019). Nach Maaz u.a. (2019: 41) lie-

fern die Bildungsstandards somit „erstmals ein einheitliches, kriteriales Bezugssystem für 

die Schulsysteme der deutschen Länder“. Neben den geschilderten fast flächendeckend 

eingeführten zentralen Abiturprüfungen stellen die Bildungsstandards das zweite Steue-

rungsinstrument dar, das zu mehr Standardisierung und Vergleichbarkeit führen soll 

(Neumann/Trautwein 2019: 550). Obwohl das Erreichen der Kompetenzziele im Sinne 

der Überprüfungsfunktion der Bildungsstandards für die AHR durch das IQB regelmäßig 

kontrolliert werden soll, ist auffällig, dass dies für die Standards der AHR nicht vorgese-

hen ist (Neumann/Trautwein 2019: 551-552). Dies hatte der KMK Beschluss aus dem 

Jahr 2007 ursprünglich so vorgesehen. Dieser Beschluss wurde jedoch durch die Ent-

scheidung für den Abituraufgabenpool abgelöst. Dieser steht im Mittelpunkt des folgen-

den Kapitels. 

2.3.4 Der Abituraufgabenpool 

Aufgrund der Rückwirkungen, die Abschlussprüfungen in den vorgelagerten Unterricht 

hinein haben (Maag Merki 2016b), hat die KMK das IQB gebeten, eine Sammlung von 

standardbasierten Abiturprüfungsaufgaben zu veröffentlichen (Stanat et al. 2016: 52). 

Dieser soll nach dem Beschluss der KMK von 2012 die Vergleichbarkeit der 

 
69 Noch immer wird die Frage, was man genau unter Bildungsstandards versteht, kontrovers diskutiert 
(Maaz et al. 2019: 28). 
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Anforderungen sowie Qualität und Standardisierung der Aufgaben sichern (Stanat et al. 

2016: 52). Ein Jahr später legte das IQB die Konzeption für die Entwicklung des Abitur-

aufgabenpools, die es zusammen mit den Ländern verfasst hatte, der KMK zur Abstim-

mung vor (Stanat et al. 2016: 52). „Diese Konzeption sah die länderübergreifende Ent-

wicklung von Kriterien für Aufgaben, Erwartungshorizonte und Bewertungshinweise 

vor, die sich auf die Bereiche Standardbezug, Angemessenheit der Anforderungen sowie 

allgemeine Qualitätsmerkmale beziehen“ (Stanat et al. 2016: 52). Auf Vorschlag des IQB 

stimmte die KMK flankierenden empirischen Studien zu, um die Äquivalenz der Bewer-

tungen von Schülerleistungen zu überprüfen.70 Im Jahr 2014 konstituierten sich die Ar-

beitsgruppen aus Mitgliedern aller Bundesländer sowie dem IQB, um die Poolaufgaben 

zu erarbeiten, die für das Prüfungsjahr 2017 bereit sein sollten. Zudem schlossen sich im 

Jahr 2014 erstmals die Bundesländer Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Hamburg, Schles-

wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zusammen, um sich bei den schriftlichen 

Abiturprüfungen in drei Fächern abzusprechen. Die Prüfungen fanden zeitgleich statt und 

waren teils identisch (Bosse 2019: 144). 2016 wurde die Aufgabensammlung veröffent-

licht. Ein Jahr später beteiligten sich 15 Bundesländer am gemeinsamen Abitur; aller-

dings teilweise nur in einem Fach (Bosse 2019: 144). 

Durch den neuartigen Abituraufgabenpool soll die Qualitätssteuerung auf Bundesebene 

gestärkt werden und die länderübergreifende Vergleichbarkeit des Abiturs erhöht werden 

(Bosse 2019: 144). Die Poolaufgaben sollen Lehrkräften bei der Orientierung, der Imple-

mentation und der Übung mit den Bildungsstandards helfen (Stanat et al. 2016: 52). Der 

Pool enthält sowohl Aufgaben als auch die zugehörigen Korrekturhinweise. Allerdings 

sind die Länder nicht verpflichtet, dem Pool Aufgaben zu entnehmen. 

Trotz des Abituraufgabenpools ist dies jedoch nur als ein kleiner Schritt in Richtung Ver-

gleichbarkeit zu bewerten, denn der prozentuale Anteil der schriftlichen Abiturprüfungen 

an der Abitur-Gesamtqualifikation kann bis zu unter 10 Prozent sinken (Blossfeld et al. 

2011: 25). Außerdem stellt der Pool kein Bildungsmonitoring mit Testaufgaben zur Über-

prüfung der Bildungsstandards für die AHR, wie es die KMK-Gesamtstrategie eigentlich 

vorsieht, dar. Ob die Schüler/-innen die Bildungsstandards für die AHR erreicht haben, 

müsste am Ende der Oberstufenzeit erfolgen. Damit würde die Testung in zeitlicher Nähe 

 
70 „Die erforderlichen Studien sollten auf das notwendige Maß reduziert werden, um eine Belastung der 
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe zu vermeiden“ (KMK 2013: 10). 
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zu den Abiturprüfungen liegen, was politisch wohl kaum mehrheitsfähig sein dürfte.71 

Dennoch ist die Bedeutung des Pools für die Abstimmung der Länder nicht unerheblich: 

„Ein wichtiger Effekt dieses Prozesses besteht darin, dass sich Fachvertreterinnen und 
Fachvertreter aller Länder darüber austauschen (müssen), wie Abiturprüfungsaufgaben ge-
staltet sein sollten, um den Standards zu entsprechen. Dies könnte ein wichtiger Schritt zur 
gemeinsamen Konkretisierung der Vorgaben für die Abiturprüfung und einer länderüber-
greifenden Kalibrierung der Anforderungen sein“ (Stanat et al. 2016: 53). 

Auch ist denkbar, dass es durch die Anwendung des Abituraufgabenpool zu Rückwirkun-

gen auf den Unterricht kommt, wodurch z.B. Angleichungen im Curriculum und den 

Leistungsanforderungen stattfinden. Empirische Untersuchungen, ob es durch den Abi-

turaufgabenpool tatsächlich zu einer Vergleichbarkeit der Anforderungen kommt, liegen 

aufgrund der Aktualität des Themas derzeit noch nicht vor. 

2.3.5 „Südabitur“ und „Nationaler Bildungsrat“ 

Im Jahr 2008 verabredeten die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen so-

wie Sachsen-Anhalt ein gemeinsames „Südabitur“ bzw. ein „länderübergreifendes Abi-

tur“72 in den Fächern Deutsch und Mathematik ab dem Jahr 2012. Später schloss sich 

noch Mecklenburg-Vorpommern als weiteres Bundesland an (Hepp 2011: 192). Wolf und 

Heinz (2016) deuten die Verhandlungen über das Südabitur im Kontext eines neuen Prag-

matismus in der Steuerung von Schulpolitik. Die CDU-geführten Länder Bayern, Baden-

Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt wollten eine gemeinsame Abiturprüfung ent-

wickeln, nachdem sich Bundesbildungsministerin Annette Schavan und der baden-würt-

tembergische Ministerpräsident Günter Oettinger im Jahr 2007 für ein einheitliches nati-

onales Abitur ausgesprochen hatten. Ursprünglich sollte das sogenannte Südabitur im 

Jahr 2012 eingeführt werden. Nach 2008 veränderte sich allerdings die ursprüngliche 

Gruppe durch Regierungs- bzw. Ressortwechsel in den betreffenden Bundesländern so-

wie durch Wechsel im KMK-Vorsitz immer wieder, wodurch die eindeutige geografische 

und parteipolitische Zuordnung nicht mehr gegeben war (Wolf/Heinz 2016: 17). Schließ-

lich wurde das besagte Südabitur zusammen mit den ohnehin schon bestehenden KMK-

Bestrebungen zur Überprüfung der Bildungsstandards für die AHR zum 

 
71 Ein weiteres Problem stellt die Auffassung dar, „dass sich die komplexen Kompetenzanforderungen der 
gymnasialen Oberstufe nicht mit geschlossenen Formaten oder Kurzantwortformaten erfassen lassen“ 
(Stanat et al. 2016: 54). 
72 Helbig und Nikolai werten das sog. länderübergreifende Abitur aus verschiedenen Gründen als „Mogel-
packung“. Das Problem ungerechter Zulassungschancen bei der Studienaufnahme aufgrund von nicht an 
Leistungen orientierten Unterschieden des Abiturdurchschnitts wird nicht behoben (Helbig/Nikolai 2015). 
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Abituraufgabenpool modifiziert.73 Dieser wurde – wie in Kapitel 2.3.4 bereits beschrie-

ben – durch die KMK verabschiedet. „Damit gelang eine vorbeugende Maßnahme gegen 

das geforderte bundeseinheitliche Zentralabitur“ (Wolf/Heinz 2016: 18). Wolf und Heinz 

kommen bei der Debatte über das Südabitur zu dem Schluss, dass die in der Verfassung 

verankerten schulischen Leistungsvergleiche zwar zu einer neuen Koordination in der 

Schulpolitik geführt haben, aber dennoch Parteiendifferenzen gemäß der früheren Eintei-

lung in A- und B-Ländern wirkmächtig sind. Rürup deutet das damalige Vorpreschen 

Schavans im Sommer 2007 allerdings folgendermaßen: „Auch wenn solche verbalen 

Auftritte in keiner Weise die Schulpolitik der Länder zu dirigieren vermögen, erweist sich 

der Bund so auch nach der Föderalismusreform als potentieller schulpolitischer Unruhe-

herd, der kurzfristig und öffentlich Themen setzen kann“ (Rürup 2008: 138). 

Die jüngste Entwicklung hin zu mehr Vergleichbarkeit war die Idee eines „Nationalen 

Bildungsrates“, den Klemm als „besonders erwähnenswertes Beispiel für die auf das Bil-

dungssystem bezogenen Aktivitäten von Stiftungen“ wertet (Klemm 2012: 46). Dieser 

Vorschlag aus dem Jahr 2012 zur Einrichtung eines Nationalen Bildungsrats lässt sich 

auf die Robert Bosch Stiftung zurückführen. Sechs Jahre später wurde dieser im Koaliti-

onsvertrag von CDU/CSU und SPD festgehalten (CDU/CSU, SPD 2018). Für Thies 

(2013) ist die Idee des Nationalen Bildungsrats eine Folge des Kooperationsverbotes 

durch die Föderalismusreform, um „durch substantielle Beteiligung der Länder und Kom-

munen starke gesamtstaatliche Verantwortung zu realisieren“ (Thies 2013: 248). Er ist 

der Ansicht, dass die Bevölkerung den verantwortlichen Akteuren nicht mehr zutraut, ein 

einheitliches und sozial gerechtes Bildungssystem, das international leistungs- und wett-

bewerbsfähig ist, zu installieren. Alternative Wege zu einem Nationalen Bildungsrat wie 

z.B. die Reform der Kultusministerkonferenz oder Bildungsstaatsverträge schließt Thies 

aus unterschiedlichen Gründen aus. 

Es bleibt indes abzuwarten, inwiefern sich der neue „Bildungsrat der Länder“ als Alter-

native zum früh gescheiterten Nationalen Bildungsrat wird etablieren können. 

 

 
73 Außerdem wurde auf die schon im Jahr 2002 von der KMK entwickelte Möglichkeit eines Aufgaben-
pools Bezug genommen (KMK 2002: 12-13). 
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3 Methodisches Vorgehen 

Im Mittelpunkt der Auswertung steht die leitende Forschungsfrage, wie erklärt werden 

kann, dass es bislang kein Bundeszentralabitur in Deutschland gibt. Dabei wurde der Zeit-

raum von der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse im Jahr 2001 bis zur Gegenwart 

gewählt, da der „PISA-Schock“ – wie in Kapitel 2.2.2 bereits dargestellt – zu tiefgreifen-

den Veränderungen bzw. zu einem Paradigmenwechsel in der Steuerung von Bildungs-

systemen geführt hat. Zu den wichtigsten Folgen von PISA 2000 gehört, dass Schul- und 

Unterrichtsentwicklung datenbasiert betrachtet werden und Leistungsstudien selbstver-

ständlicher Teil des schulischen Alltags geworden sind: 

„Die gegenwärtigen Debatten zur Vergleichbarkeit des Abiturs und zur Vereinheitlichung 
der Curricula in der gymnasialen Oberstufe vollziehen sich im Windschatten der Qualitäts-
debatte, die die Schulsysteme der Bundesländer seit der ersten PISA-Veröffentlichung in 
den Blick nimmt“ (Helbig/Nikolai 2015: 212). 

Es wird die Methode der empirischen (Presse-)Analyse gewählt, da mithilfe dieser bil-

dungspolitische Auseinandersetzungen zwischen Akteuren, ihren Positionen und Argu-

menten herausgearbeitet werden können (Tillmann et al. 2008). Die sogenannte empiri-

sche (Presse-)Analyse gehört zu den Formen der qualitativen Inhaltsanalyse, die in der 

Politikfeldanalyse dazu dient, politische Entscheidungen in Bezug auf Policies zu rekon-

struieren. Mit diesem methodischen Instrument können Entscheidungsprozesse nachvoll-

zogen werden (Reiter/Töller 2014: 126). Die empirische (Presse-)Analyse eignet sich da-

mit für die Anwendung des Historischen Institutionalismus und des Pfadabhängigkeits-

konzepts im Hinblick auf das Politikfeld „Bildung“. 

Ausgewertet werden rund 340 größtenteils schriftliche Presseberichte überregionaler Ta-

geszeitungen und Medienportale mit Filterfunktion für die Zeiträume 2001 bis 2020, die 

über die „Google News“-Recherchefunktion sowie über die LexisNexis-Datenbank ver-

fügbar sind. Hierhin könnte ein Forschungsbias bestehen, da wichtige Presseberichte zur 

Klärung der Forschungsfrage womöglich nicht im Internet publiziert bzw. frei verfügbar 

sind. Zudem kann die qualitative Auswertung der Presseberichte nur einen spezifischen 

Ausschnitt der politischen Prozesse erschließen (Ridderbusch 2019: 66). Tieferliegende 

Argumentationsstränge bzw. Wandlungsprozesse bei den Akteuren geben die Berichte 

womöglich nicht wieder. Aufgrund des Umfangs dieser Masterarbeit, der weitere Unter-

suchungen folgen werden, die über eine Presseanalyse hinausgehen, erscheint die Wahl 

dieses Forschungsprozederes vertretbar. 
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Ein wesentliches Kriterium der Suche ist, dass die Quellen die Diskussion um ein Bun-

deszentralabitur enthalten und nicht die Einführung zentraler Abiturprüfungen in den 

Bundesländern thematisieren. Gesucht wird mit den Suchbegriffen „Bundeszentralabi-

tur“, „bundesweites Zentralabitur“, „zentrale Abschlussprüfungen Abitur“, „länderge-

meinsames Kernabitur“, „bundeseinheitliches Abitur“, „ländergemeinsames Abitur“, 

„nationale Abiturstandards“, „bundesvergleichbares Abitur“, „Deutschlandabitur“, „ge-

meinsames Kernabitur“ und „länderübergreifendes Abitur“. Mithilfe der qualitativ aus-

zuwertenden Quellen soll der bildungspolitische Diskurs über das Bundeszentralabitur 

seit dem Jahr 2001 ausgewertet werden. 

Außerdem wird im Vorfeld eine Internetrecherche mithilfe der Google-Suchmaschine für 

eingegrenzte Zeiträume seit dem „Pisa-Schock“ 2001 in Deutschland mit verschiedenen 

zusammengesetzten Termini zum Bundeszentralabitur durchgeführt. Gesucht wird mit 

Anführungszeichen, um nach einer exakten Wortgruppe in einer bestimmten Reihenfolge 

zu filtern. Verwendet werden die in der öffentlichen Diskussion häufig verwendeten Ter-

mini „Bundeszentralabitur“, „bundesweites Zentralabitur“, „bundesvergleichbares Abi-

tur“, „bundeseinheitliches Abitur“, „länderübergreifendes Abitur“ und „gemeinsames 

Kernabitur“. Es besteht ein Bias aufgrund der in der Suchmaschine hinterlegten Algorith-

men, der zunehmenden Verbreitung des Internets seit 2001 sowie der fehlenden qualita-

tiven Auswertung der Internetseiten. Dennoch lassen sich durch die Recherche Anhalts-

punkte für die die Debatte bestimmenden Termini gewinnen – und die Ergebnisse wiede-

rum lassen Rückschlüsse auf die Dynamik der Diskussion um ein Bundeszentralabitur 

zu. In der Tabelle auf der folgenden Seite finden sich die häufigsten Treffer. 

Die gewonnen Daten werden aus der Perspektive des Historischen Institutionalismus und 

des Konzepts der Pfadabhängigkeit interpretiert, indem zunächst die handlungsleitenden 

Akteure der Diskussion um ein Bundeszentralabitur identifiziert und in einem nächsten 

Schritt deren Argumentationsstränge nachvollzogen werden. Auch mögliche Positions-

veränderungen der Akteure sollen festgestellt werden. Darüber hinaus sollen kritische 

Situationen, in denen die Möglichkeit zur Einführung eines Bundeszentralabiturs bestan-

den hat, identifiziert werden. Reproduktionsmechanismen, Beharrungskräfte sowie der 

wirkenden Mechanismen, aber auch Zeichen eines graduellen Wandels sollen auf diese 

Weise aufgedeckt werden. 
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Abbildung 2: Suchergebnisse in „Google“ (nach den in der jeweiligen Spalte aufgeführ-

ten Begriffen, jeweils unterteilt nach Kalenderjahr) 

Jahr Bundeszent-

ral-abitur 

Bundesweites 

Zentralabitur 

Bundesver-

gleichbares 

Abitur 

Bundesein-

heitliches Abi-

tur 

Länderüber-

greifendes 

Abitur 

Gemeinsames 

Kernabitur 

Deutschland-

abitur 

∑ 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 1 13 0 1 0 0 0 15 

2008 0 6 0 2 0 0 0 8 

2009 0 2 0 0 0 0 0 2 

2010 0 11 0 3 2 0 0 16 

2011 2 14 0 0 3 11 5 35 

2012 4 37 0 2 11 10 0 64 

2013 1 12 0 2 12 10 1 38 

2014 2 22 0 1 16 3 1 45 

2015 3 20 0 0 9 4 0 36 

2016 0 11 1 4 9 6 0 31 

2017 4 25 0 8 10 12 2 61 

2018 3 13 0 11 2 20 0 49 

2019 20 64 0 5 8 23 7 127 

Jan. -Sept. 

2020 
13 28 0 3 11 24 5 84 

∑ 53 278 1 42 93 123 21  
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4 Analyse 

Die vorgeschaltete Analyse der Ergebnisse der Internetrecherche zeigt, dass sich hinsicht-

lich der Begrifflichkeit mit großem Abstand vor allem der Terminus „bundesweites Zent-

ralabitur“ durchgesetzt hat. Dahinter rangieren „gemeinsames Kernabitur“ und „länder-

übergreifendes Abitur“, während die anderen Termini nur eine sehr untergeordnete Rolle 

einnehmen. Die Verbreitung des Begriffs „gemeinsames Kernabitur“ ist primär auf den 

Vorschlag des Aktionsrats Bildung (Blossfeld et al. 2011) zurückzuführen (siehe hierzu 

Kap. 2.2.2). Die Begriffe „Deutschlandabitur“ und „bundesvergleichbares Abitur“ sind 

dahingegen fast inexistent. 

Es zeigt sich, dass die Diskussion um ein Bundeszentralabitur erst im Jahr 2007 begann. 

Dies ist auf die Vorschläge der damaligen Bundesbildungsministerin Annette Schavan 

und des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger zu-

rückzuführen. In den Folgejahren intensivierte sich die Diskussion über dieses Thema 

sukzessive. Eine drastische Steigerung – im Sinne der Intensivierung der Debatte – ist 

jedoch im Jahr 2012 festzustellen, als die KMK beschloss, den Abituraufgabenpool für 

die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch zu entwickeln. Anschließend 

schwächte sich die Debatte wieder ab – mit Ausnahme des Jahres 2014, als die Bundes-

direktorenvereinigung in ihrer „Düsseldorfer Erklärung“ ein bundesweites Zentralabitur 

forderte (Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien 2014). Für das Jahr 2017 ist ein starker 

Anstieg zu verzeichnen gewesen, was auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 

Medizinstudienplatzvergabe zurückzuführen ist. Im Jahr 2019 ist aufgrund der Auseinan-

dersetzung um den sogenannten Nationalen Bildungsrat ein vorläufiger Höhepunkt er-

reicht worden. Diese Verteilung der Suchergebnisse korrespondiert mit der Verteilung 

der Presseberichte aus den jeweiligen Jahren. 

Im Folgenden werden exemplarisch Ergebnisse der Presseanalyse hinsichtlich der leiten-

den Forschungsfrage „Wie kann erklärt werden, dass es bisher kein Bundeszentralabitur 

in Deutschland gibt?“ präsentiert. Hierzu werden die in Kap. 1.2 genannten Unterfragen 

diskutiert. Auf die Darstellung der Akteure aus der offiziellen wissenschaftlichen Bera-

tung wie dem Konsortium Bildungsberichterstattung 2006 oder der Tagung des Bundes-

ministerium zur Bildungsforschung 2014 sowie der Elternverbände wird in dieser Arbeit 

verzichtet. 
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4.1 Akteure und Positionen 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen F1 und F2 beantwortet. 

F1: Welche Akteure sind bei der Diskussion um die Einführung eines Bundeszentralabi-

turs handlungsleitend und welche Positionen vertreten sie? 

F2: Wie können die verschiedenen Positionen der Akteure erklärt werden und inwiefern 

haben sie sich verändert? 

4.1.1 Landes- und bundespolitische Akteure 

Im Jahr 2004 hielt die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) im 

Zuge eines Interviews, das die Rolle des Bundes und der Länder in der Bildungspolitik 

thematisierte, ein Bundeszentralabitur nicht für „notwendig“ (WELT AM SONNTAG 

2004). Sie sprach sich aber für mehr „Bildungsstandards“ und für eine engere Zusam-

menarbeit von Bund und Ländern in der „Weiterentwicklung unseres Bildungssystems“ 

aus. Sie hielt mehr Wettbewerb im Bildungsbereich für sinnvoll, wofür es bundesweite 

Bildungsstandards geben müsse. 

Erst im Jahr 2007 wurde die Diskussion erneut aufgenommen, indem sich der baden-

württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger für bundeseinheitliche Prüfungen 

aussprach. Der bayerische Kultusminister Siegfried Schneider (CSU), der niedersächsi-

sche Kultusminister Bernd Busemann (CDU), die NRW-Schulministerin Barbara Som-

mer (CDU) sowie der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar 

Späth (CDU) plädierten für ein Bundeszentralabitur. Letztgenannter betonte die einge-

schränkte Mobilität von Familien durch unterschiedliche Bildungsstandards der Länder 

(Späth 2007). Der bayerische Kultusminister Siegfried Schneider erklärte, dass einheitli-

che Prüfungen „echter Wettbewerbsföderalismus“ seien (stern 2007). Die Bildungsmi-

nisterin von Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen (SPD), sprach sich gegen bundesweit einheit-

liche Abiturprüfungen aus, weil dies keine qualitative Verbesserung bedeute und mit ei-

ner Einheitsprüfung allein keine Vergleichbarkeit und Mobilität erreicht werden könne. 

Problematisch seien ferner die ungleichen Schulferien. Stattdessen trat Ahnen für eine 

Ausweitung der gemeinsamen Bildungsstandards ein (stern 2007). Bundesbildungsmi-

nisterin Annette Schavan zeigte sich zu dieser Zeit „aufgeschlossen“ für die Einführung 

eines Bundeszentralabiturs. Eine initiale „Zwischenlösung“ mit einer Gruppe von Län-

dern sei „denkbar“ (Rheinische Post 2007). Jürgen Zöllner, Bildungssenator Berlins und 
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KMK-Präsident, hielt das bundesweite Zentralabitur nicht „für (...) den entscheidenden 

Ansatzpunkt“ und sah vor allem „organisatorische Schwierigkeiten wie unterschiedliche 

Ferienzeiten“ (Deutschlandfunk 2007). Das SPD-geführte Brandenburg, das mit Berlin 

gemeinsame Prüfungen in Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch plante, sym-

pathisierte jedoch mit der Idee „als Fernziel unter bestimmten Voraussetzungen“. 

Ein Jahr später wurde die Idee eines Südabiturs Bayerns, Baden-Württembergs, Sachsens 

und Thüringens in Angriff genommen (siehe hierzu Kap. 2.3.5). Im Jahr 2010 einigten 

sich fünf Bundesländer dann auf einen gemeinsamen Aufgabenpool (siehe dazu Kap. 

2.3.4). Teilweise war in der ersten Hälfte des Jahres 2010 noch von einem Zentralabitur 

bzw. „deutschen Abitur“ der unionsregierten Länder mit zentralen Prüfungen die Rede 

(Burtscheid 2010), wobei sich Bayern eindeutig gegen ein Bundeszentralabitur positio-

nierte: „Ein Zentralabitur [mit bundeseinheitlichen Aufgaben] wird es aber mit Bayern 

nicht geben“, so Siegfried Schneider (CSU), bayerischer Kultusminister. Begründet 

wurde dies damit, dass das bayerische Abitur ein Markenzeichen höchster Bildungsqua-

lität sei (Süddeutsche Zeitung 2010). 

Der bildungspolitische Föderalismus, der ein Mobilitätshindernis sei, wurde von Nieder-

sachsens Ministerpräsident David McAllister (CDU) kritisiert. Als Konsequenz forderte 

er: „Ein Ziel heißt ländergemeinsames Abitur, man könnte es auch Deutschland-Abitur 

nennen“ (Fröhlingsdorf/Weinzierl 2011). Anfang 2011 ließ der niedersächsische Bil-

dungsminister Bernd Althusmann (CDU) und damalige KMK-Vorsitzende verlautbaren, 

dass sich Niedersachsen an einem länderübergreifenden Abitur beteiligen wolle, um eine 

stärkere Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse zu erreichen. Hürden seien aber beispiels-

weise die Vereinheitlichung von Ferienterminen (Kormbaki 2011). Stellungnahmen pro 

Einheitsabitur finden sich auch bei Rita Mohr-Lüllmann, CDU-Spitzenkandidatin in Bre-

men, die das Herkunftsland Bremen beim Abitur als „Stigma“ bezeichnete. Bundesbil-

dungsministerin Annette Schavan betonte die Verlässlichkeit, die Eltern bei schulischer 

Bildung benötigten. Ludwig Spaenle, Kultusminister Bayerns, verfolgte mit vier Unions-

ländern noch den Plan eines Südabiturs, bei dem eine Senkung des bayerischen Niveaus 

aber nicht infrage komme. Bis zum Jahr 2014 sollte zunächst ein gemeinsamer Aufga-

benpool für Mathematik und Deutsch entstehen (Röll 2011). Widerstand fand sich in 

Bundesländern, die nicht bereit waren, „auf Teile ihrer Bildungshoheit zu verzichten“ 

(Röll 2011). Die KMK „bastelte“ daher an einer „Ersatzlösung“: Nationale 
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Bildungsstandards für die Oberstufe, die 2012 beschlossen werden sollten, sollten ein 

vergleichbares Abitur garantieren. Zunächst sollten „Kerncurricula“ entstehen, anhand 

derer „Schulcurricula“ entwickelt werden sollten (Röll 2011). 

Im Oktober 2012 folgte der in Kapitel 2.3.3 beschriebene KMK-Beschluss zur Verab-

schiedung von Bildungsstandards für die AHR in vier Fächern. Der Beschluss wurde vom 

niedersächsischen Kultusminister Bernd Althusmann als „wichtige und richtungswei-

sende Weichenstellung für Deutschland“ bewertet. Seine nordrhein-westfälische Kolle-

gin Sylvia Löhrmann erklärte, dass es darum gehe, Verbindlichkeit und Gleichwertigkeit 

zu regeln, aber nicht um ein Einheitsabitur in Deutschland (Hannoversche Allgemeine 

2012). Widersprüchlich sind in diesem Zusammenhang die Aussagen um das Abiturni-

veau. Während der Hamburger Schulsenator und KMK-Vorsitzende Ties Rabe sagte, 

dass der Standard recht anspruchsvoll sei, betonte Bernd Althusmann aus Niedersachsen, 

dass das Abitur dadurch nicht schwerer werde. Vertreter der CDU im Bundestag bekräf-

tigten, dass Bayern und nicht Bremen der Maßstab sein müsse, denn eine Standardanglei-

chung dürfe nicht zulasten der Qualität gehen (Burchard 2012). Als problematisch auf 

dem Weg zu einem bundeseinheitlichen Abitur wurden die unterschiedlichen Lehrpläne, 

die Reihenfolge des Unterrichtsstoffs (Heinemann 2012) sowie die unterschiedlichen Fe-

rienzeiten (Berwarder 2012) angesehen. Ein halbes Jahr zuvor hatte die KMK auf ihrer 

Sitzung, der mit Angela Merkel erstmals zeitweise ein Bundeskanzlerin beiwohnte 

(Berwarder 2012), beschlossen, das IQB mit der Entwicklung von Beispielaufgaben für 

die Abiturprüfung zu beauftragen. Im Juni 2013 wurde die Konzeption des Abituraufga-

benpools (siehe hierzu Kap. 2.3.4) verabschiedet. Bayerns Kultusminister Ludwig Spa-

enle bezeichnete dies als „historischen Schritt“, denn „hinter dem gleichen Namen eines 

Abschlusses muss auch eine gleichwertige Leistung stehen“ (Osel 2013). Die Schwäche 

des Abituraufgabenpools, die Freiwilligkeit, sich aus diesem zu bedienen, wurde vom 

Präsidenten der Kultusministerkonferenz, Ties Rabe, wie folgt kommentiert: „Alles in 

der Kulturpolitik ist freiwillig – und das auch“ (Süddeutsche Zeitung 2012). 

In den Folgejahren äußerten sich einzelne Akteure zu einem Bundeszentralabitur. In 

Sachsen-Anhalt forderte die Opposition aus Linken und Grünen die regierende Große 

Koalition dazu auf, sich mehr für Vergleichbarkeit beim Abitur einzusetzen, was diese 

jedoch ablehnte (Kramer 2013). In Brandenburg hoffte die Bildungsministerin Martina 

Münch (SPD) 2013 auf ein Bundeszentralabitur, obwohl ihr Bundesland aus dem 
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gemeinsamen Zentralabitur mit Berlin nach drei Jahren ausgestiegen war. Begründet 

wurde dies mit unterschiedlichen Kurssystemen und Unterrichtsstoffen (Metzner 2013). 

Zwei Jahre später konnte sich ihr Nachfolger Günther Baaske (SPD) ein Zentralabitur 

nicht mehr vorstellen, nachdem die Ostdeutsche Industrie- und Handelskammer einheit-

liche Abiturstandards in Deutschland gefordert hatte (DIE WeLT 2015). 

Als erster Bundesvorsitzender einer Partei positionierte sich Christian Lindner (FDP) 

schon im Jahr 2015 für ein bundesweites Zentralabitur. Er beschrieb einen Wandel inner-

halb seiner Partei, die sich früher „als Bewahrerin des Bildungsföderalismus“ verstanden 

habe. Jetzt habe man aber erkannt, „dass Bildung kein Wettbewerb zwischen Politikern 

und Bürokraten sein solle“ (Mitteldeutsche Zeitung 2015). Im Sommer 2017 positionierte 

sich Lindner ebenso wie der damalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zusammen 

mit den SPD-regierten Bundesländern gegen das Kooperationsverbot. „Das Festhalten 

am Kooperationsverbot bremst das deutsche Schulwesen“, so Martin Schulz (Niesmann 

2017). Er forderte einen kooperativen Bildungsföderalismus, versprach den Ländern Fi-

nanzhilfen für die Schulen, wenn diese sich auf einheitliche Lehrpläne, Anforderungen 

und Leistungsstandards verpflichten sollten. Ein Bundeszentralabitur stand für ihn jedoch 

nicht zur Diskussion. Neben FDP und SPD signalisierten Grüne und Linke ihre Zustim-

mung zur Verfassungsänderung. Die CDU aber sprach sich dagegen aus, dass „in Berlin 

irgendeiner festlegt, was [in der Schulpolitik] passieren soll“, so der hessische Minister-

präsident Volker Bouffier (Niesmann 2017). 

Als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Numerus clausus forder-

ten ehemalige KMK-Mitglieder von SPD und CDU die Weiterentwicklung des mit der 

Föderalismusreform I (siehe dazu Kap. 2.2.2) eingeführten wettbewerbsorientierten Bil-

dungsföderalismus. Sie erhoben u.a. die Forderungen nach einer zentralen Abiturprüfung 

in den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache) sowie die Harmonisie-

rung der Zulassung zur Abiturprüfung (Kurbelegung und Gewichtung von Kursergebnis-

sen). Mithilfe eines neuen Bildungsstaatsvertrages sollte die KMK gestärkt werden 

(Jungkamp et al. 2018). 

Bezüglich des 2017 erstmals eingesetzten Abituraufgabenpools betonte Baden-Württem-

berg, dass Qualität und Anspruch des baden-württembergischen Abiturs an oberster Stelle 

gestanden hätten (Munzinger 2017). Der damalige KMK-Vorsitzende, Thüringens 
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Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke), erklärte dahin gehend, dass sich der Weg 

der Länder mit gemeinsamen Abituraufgabenpools bewährt habe (AFP 2018). Im Jahr 

2019 kam es jedoch zu einem großen Meinungsstreit über den Abituraufgabenpool. An-

gestoßen wurde dieser im Juli von der baden-württembergischen Kultusministerin 

Susanne Eisenmann (CDU) und früheren KMK-Vorsitzenden, die ein Bundeszentralabi-

tur forderte. Unterstützt wurde sie von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). 

Eisenmann sah das Ziel des Abituraufgabenpools, die Abiturnoten vergleichbarer zu ma-

chen, als verfehlt an: „Unsere Bemühungen für mehr Einheitlichkeit sind bislang ins Be-

lieben der Länder gestellt“ (Pauli 2019). Der grüne Ministerpräsident Eisenmanns, 

Winfried Kretschmann (Die Grünen), sah die Forderungen seiner Kultusministerin „sehr 

skeptisch“ und sprach sich für gemeinsame Mindeststandards in der Bildungspolitik aus 

(DIE WeLT 2019a). Der ablehnenden Haltung hinsichtlich des Zentralabiturs schloss sich 

u.a. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) als damaliger KMK-Präsident an 

(hessenschau 2019), wohingegen sein Thüringer Parteikollege Mike Mohring ein 

Deutschlandabitur in Form eines Bildungsstaatsvertrages der Länder mit dem Bund – 

verbunden um einen Wettbewerb der Länder – forderte (Peter 2019b). Manuela Schwesig 

(SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, zeigte sich ebenso offen für ein 

deutschlandweites Zentralabitur (Peter 2019a). Während die Junge Union im Oktober 

2019 für einheitliche Abiturprüfungen in den Kernfächern plädierte, lehnte der bayerische 

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dies mit der Begründung ab, dass Abitur und Bil-

dungskonzepte „vor Ort entschieden werden und nicht mit Berliner Mittelmaß“ 

(Süddeutsche Zeitung 2019). Kurze Zeit später erklärten die Bundesländer Bayern und 

Baden-Württemberg ihren Ausstieg aus dem Nationalen Bildungsrat, der im Koalitions-

vertrag 2018 vereinbart worden war (siehe hierzu Kap. 2.3.5). Bayern begründete den 

Ausstieg damit, dass Bildung Ländersache sei und „es bringt nichts, wenn am Ende alle 

auf einem niedrigeren Stand sind“, während Baden-Württemberg betonte, dass die Län-

der stark genug seien, um selbst verbindliche und einheitliche Standards zu entwickeln 

(ZEIT ONLINE 2019). Nach dem Scheitern des Bildungsrates sollte im Jahr 2020 ein 

Bildungsrat der Länder gegründet werden, um dadurch die Vergleichbarkeit zwischen 

den Bundesländern zu erhöhen, so die KMK-Vorsitzende Stefanie Hubig (SPD). Ein 

Zentralabitur lehnte sie jedoch ab (Forschung & Lehre 2020b). In jüngster Zeit bezeich-

nete der ehemalige Kultusminister Mecklenburg-Vorpommerns, Mathias Brodkorb, das 

KMK-System als „dysfunktional“, der Abituraufgabenpool sei ein 
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„Täuschungsmanöver“ bzw. „staatlich organisierter Fake“, um ein echtes Zentralabitur 

zu verhindern. Da aus seiner Sicht die derzeitige Abiturregelung Grundrechte verletze, 

müsse das Abitur zentral auf Bundesebene geregelt werden (Kramer 2020). 

Es zeichnet sich insgesamt ein partei- und länderübergreifendes inkohärentes Bild aus 

Einzelmeinungen von Politikern ab. Vor allem sind es aber Landespolitiker, die sich zur 

Thematik äußerten. Innerhalb der Parteien schien es keine weitergehenden Absprachen 

zum Standpunkt über ein Bundeszentralabitur zu geben. Innerhalb der CDU-geführten 

Bundesländer erschien jedoch eine Orientierung am Niveau des bayerischen Abiturs als 

erstrebenswert, wie die Verhandlungen über das Südabitur belegen. Die sich äußernden 

Akteure wechselten in Abhängigkeit von Legislaturperioden. Einzelne Politiker wie der 

bayerische Ministerpräsident Söder nutzen ihre Machtposition zur Durchsetzung eigener 

– respektive der des Bundeslandes, das sie regieren – Forderungen. Auch die Positionen 

von Kultusministern der jeweiligen Bundesländer und ihrer Ministerpräsidenten wichen 

voneinander ab. Vor allem ein Zugewinn von Bundeskompetenzen sollte verhindert wer-

den. Die KMK wurde zwar kritisiert, grundsätzlich wurde ihre Bedeutung von aktiven 

Politikern aber nicht infrage gestellt. Als Sachargumente gegen ein Zentralabitur wurden 

direkt insbesondere unterschiedliche Ferienzeiten und Lehrpläne angeführt. Indirekt 

wurde die Diskussion vom unterschiedlichen Niveau des Abiturs überlagert. Vertreter der 

Länder mit vermeintlich niedrigerem Abiturniveau adressierten das Problem weniger of-

fen als die Ländervertreter, die sich auf ihr sehr gutes Abschneiden in den PISA-Leis-

tungsmessungen beriefen. 

Ein Handeln hin zu mehr Abiturvergleichbarkeit ist durch den Abituraufgabenpool und 

die Bildungsstandards zwar erkennbar, scheint jedoch vor allem eine Reaktion auf im-

merwährende Forderungen aus der Öffentlichkeit zu sein, auf die in den Folgekapiteln 

noch näher eingegangen wird. Veränderungsdruck war zwar vorhanden, schien aber bei 

den Akteuren kaum „anzukommen“. Stattdessen wollten sich die Akteure vor allem über 

ihre eigene Schulpolitik in den jeweiligen Ländern profilieren. Die amtierenden KMK-

Vorsitzenden äußerten sich in der Regel eher vage und unpräzise, um größtmöglichen 

Konsens herzustellen. Nach ihrer aktiven Amtszeit als KMK-Vorsitzende „trauten“ sie 

sich, stärkere Forderungen in Richtung Bundeszentralabitur zu thematisieren. Echte Ak-

teure des Wandels können kaum identifiziert werden, wenngleich besonders die Bundes-

FDP eine starke Haltung für das Zentralabitur einnahm. Mangels 
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Mitbestimmungsmöglichkeiten in Bund und Ländern konnte sie diese Position aber nicht 

prominent platzieren. Insofern schienen die Akteure der Länder, den Pfad der Schulhoheit 

beim Abitur, der mit der Gründung der föderalen Struktur der Bundesrepublik eingeschla-

gen wurde, nicht verlassen zu können. Auch der „PISA-Schock“ als exogener Faktor 

führte nicht zu einer grundsätzlichen Pfadabweichung. Abituraufgabenpool und Bil-

dungsstandards können jedoch als Zeichen eines inkrementellen Wandels in den letzten 

15 Jahren gesehen werden. Insbesondere nach dem Urteil des BVerfG aus dem Jahr 2017 

schien der Veränderungsdruck gestiegen zu sein, wie die Intensivierung der Diskussion 

gezeigt hat. 

4.1.2 Akteure der „ungefragten Beratung“74 

Immer wieder äußerten sich im Zeitablauf einzelne Bildungsexperten unabhängig vonei-

nander zu einem Bundeszentralabitur, dazu gehören beispielsweise Dieter Schwanitz 

(FOCUS 2001), Thomas Kerstan (2007) und Rainer Bölling (2011). Sie taten ihre Mei-

nungen kund und versuchten, eine öffentliche Debatte zu beginnen, die aber nur in Fach-

kreisen geführt wurde. Bis zum Jahr 2011 sind somit keine Änderungstendenzen festzu-

stellen gewesen. Bislang war der eingeschlagene Weg stabil, das Gesamtgefüge ebenfalls. 

In der breiten Öffentlichkeit wurde das Thema erst virulent, als Lobbyorganisationen als 

„Agenda-Setter“ auftraten. Im August 2011 veröffentlichte der sogenannte Aktionsrat 

Bildung das Gutachten „Gemeinsames Kernabitur“ (Blossfeld et al. 2011). Die vbw – 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. war Herausgeber der Studie und Initiator 

des „Aktionsrats Bildung“. In ihrem Gutachten erkannte dieser zwar an, dass „ein langer 

Prozess zur Vereinheitlichung der Prüfungsanforderungen zu erkennen“ ist, sah aber 

„dringenden Handlungsbedarf“, um „die bestehende Validitäts- und Vergleichbarkeitslü-

cke im deutschen Abitur zu schließen“. Bei der Umsetzung und Überprüfung der Bil-

dungsstandards für die AHR sah er keine gemeinsame Strategie der Bundesländer. Au-

ßerdem thematisierte er die inexistente Vergleichbarkeit der Abiturnoten bei der Studien-

zulassung sowie das in der Bevölkerung vorhandene Unverständnis für die geringe Ver-

gleichbarkeit der Bildungsabschlüsse (Blossfeld et al. 2011). Der besagte Aktionsrat 

empfahl in seinem Gutachten 2011 die Einführung eines „Kernabiturs“ für die Fächer 

Deutsch, Mathematik und Englisch. Diese kompetenzorientierte Prüfung sollte 90 Minu-

ten dauern und in ganz Deutschland gleichzeitig geschrieben werden. Die Ergebnisse 

 
74 Siehe zu diesem Begriff Kap. 2.2.3. 
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sollten zu 10 Prozent in die Abiturnote einfließen (Blossfeld et al. 2011).75 Dieses Gut-

achten fand eine breite Resonanz und wurde medial unter den Begriffen „Einheits-Abi“ 

und „gemeinsames Kernabitur“ aufgegriffen. Die Auswirkungen der in der Studie ge-

nannten Probleme wurden in der Folgezeit auf den Alltag der Bürger/-innen herunterge-

brochen. So wurde z.B. deutlich, dass die föderalen Unterschiede die Mobilität der Men-

schen behindern und zu ungleicher Chancenverteilung führen. Die Lobbyorganisation 

„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)“, die von Arbeitgeberverbänden getra-

gen wird, gab ein Gutachten zum Thema „Ungleichheiten im Bildungswesen und der Bil-

dungsföderalismus“ in Auftrag, das im Juli 2013 publiziert wurde. Die Studie kam zu 

dem Schluss, dass „die Rahmenbedingungen in den Ländern weit davon entfernt sind, 

gleiche Voraussetzungen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu gewährleisten“ 

(Schneider et al. 2013). In der 3. JAKO-O Bildungsstudie kamen die Sachverständigen 

um Klaus-Jürgen Tillmann 2014 zu dem Ergebnis, dass das föderale Bildungssystem aus 

Sicht einer drückenden Mehrheit der Eltern willkürlich und ungerecht sei. Demnach spra-

chen sich 92 Prozent der Eltern für ein bundesweites Zentralabitur aus, woraus geschluss-

folgert wurde, dass die Bildungspolitik ein Legitimationsproblem habe (Jako-o Gmbh 

2014). In weiteren repräsentativen Umfragen für z.B. die Bertelsmann Stiftung (2008, 

2011), die Vodafone Stiftung Deutschland (2010) oder das Handelsblatt (Gillmann 2019) 

sprach sich die befragte Bevölkerung immer wieder mehrheitlich für eine bundeseinheit-

liche Bildungspolitik und gegen den Bildungsförderalismus aus.76 Hinzu kam das ifo Bil-

dungsbarometer des ifo Zentrums für Bildungsökonomik. In den jährlich stattfinden Um-

fragen wurde immer wieder die Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit im Bildungssystem 

thematisiert. Im jüngsten Bildungsbarometer vom September 2020 sprachen sich 88 Pro-

zent der Befragten für einheitliche Lehrpläne in der gymnasialen Oberstufe, 60 Prozent 

für vom Bund getragene Bildungspolitik und 84 Prozent für ein gemeinsames Kernabitur 

aus (Wößmann et al. 2020). Der vom ifo Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-

schung an der Universität München e.V.) in der Umfrage verwendete Terminus „Kernabi-

tur“ macht deutlich, was sich bei näherer Betrachtung bestätigt: zwischen dem sogenann-

ten Aktionsrat Bildung und dem ifo Institut bestehen personelle Überschneidungen. 

 
75 Von bildungswissenschaftlicher Seite wird es kritisch gesehen, lediglich drei Kernfächer als bundesweite 
Prüfungsfächer auszuwählen, da dies die fachliche Breite im Abitur schmälern könne (Merki 2012: 405). 
76 Eine Erklärung dafür liegt für Petersen und Grube (2017) im mangelnden Verständnis der Bevölkerung 
für den Wettbewerbsföderalismus. Stattdessen hat die Bevölkerung – ihrer Meinung nach – den Wunsch 
nach Gleichheit im Sinne von Vereinfachung, Erleichterung und Übersichtlichkeit. 
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Zunehmend äußerten sich auch Wirtschaftsverbände zur Vergleichbarkeit des Abiturs. 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) begrüßte beispiels-

weise die Bildungsstandards (Augsburger Allgemeine 2012), die ostdeutsche Industrie- 

und Handelskammer fordert ihrerseits 2015 einheitliche Abiturstandards in Deutschland 

(DIE WeLT 2015). Der Arbeitgeberpräsident erklärte, die Länder „sollten in den wich-

tigsten Kernfächern wie Mathe, Naturwissenschaften, Fremdsprachen und Deutsch ge-

meinsame Aufgaben entwickeln (...)“. Der Meinung, dass sich der Bildungsföderalismus 

bewegen müsse, schlossen sich der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskam-

mertages e.V. (DIHK) sowie der Bildungsexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Köln e.V. an (Gillmann 2019). 

Es zeigt sich, dass die wirtschaftsnahen Lobbyorganisationen wie auch die privatrechtli-

chen Stiftungen und die Vertreter der Industrie- und Handelsverbände als interessenge-

leitete Akteure des Wandels auftraten, die ein Bundeszentralabitur und stärkere Bundes-

kompetenzen forderten. Dies verwirklichten sie erstens durch die Beauftragung von Stu-

dien mit wissenschaftlicher Expertise, zweitens durch Bevölkerungsumfragen und drit-

tens durch direkte Stellungnahmen, in denen sie sich für vergleichbare Leistungsanforde-

rungen und Abschlüsse analog zu den bundeseinheitlichen Prüfungen der Industrie- und 

Handelskammern stark machten. Ein Meilenstein stellte das Gutachten des „Aktionsrats 

Bildung“ dar, denn zu den bislang eher durch subjektive Fakten geprägten Diskussionen 

traten jetzt wissenschaftlich basierte Argumente in Erscheinung. Diese wurden vielfach 

aufgegriffen und reproduziert. Auch das Instrument der Bevölkerungsumfragen, in denen 

in kurzen Zeitabständen relativ ähnliche Fragen zu einem Bundeszentralabitur gestellt 

worden sind, wurde zur Durchsetzung der eigenen Ziele genutzt. Diese Umfragen wurden 

medial prominent präsentiert. In ihrer Eindeutigkeit stellte sich zwingend eine neue Le-

gitimationsbasis für mehr „Zentralisierung“ dar. Es sollte einerseits ein endogener Druck 

auf die zuständigen Bildungspolitiker/-innen aufgebaut werden und andererseits ein ge-

samtgesellschaftliches Bewusstsein für die Problematik entstehen. In relativ kurzen zeit-

lichen Abständen wurde somit von den Akteuren ein Veränderungsdruck erzeugt. Es ent-

stand eine – im Vergleich zu der Zeit vor 2011 – hohe Dynamik. Wie stark der von den 

privatrechtlichen Stiftungen ausgehende Veränderungsdruck sich in politische Realität 

verwandeln konnte, zeigt das Beispiel des „Nationalen Bildungsrats“, der auf einen Vor-

schlag der Robert Bosch Stiftung zurückgeht (siehe hierzu Kap. 2.3.5). 
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4.1.2 Lehrkräfteverbände 

Bereits im Jahr 2006 publizierte die Bundesfachgruppe „Gymnasien“ der Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft (GEW) das Diskussionspapier „Das Zentralabitur“. Die 

GEW erklärte darin, dass aus „internationalen Vergleichsstudien wie TIMSS und PISA 

keine Begründung für zentrale Abschlussprüfungen herzuleiten“ sei. Unterstellt wurden 

vielfach opportune Gründe für ein Zentralabitur wie z.B. die Identifikation von Lehrkräf-

ten mit einem Zentralabitur aufgrund weniger Verantwortung für Lehrplan und Aufga-

benstellungen. Der Politik wurde unterstellt, dass hinter der Qualitätssteigerung Bil-

dungsabbau und Sparpolitik stehe (GEW 2006). Zwei Jahre später wurde das Zentralabi-

tur als ein Nebenschauplatz der Bildungspolitik deklariert, um dadurch Abnehmer aus 

Wirtschaft und Hochschule zu befriedigen (GEW 2008). Vier Jahre später teilte die stell-

vertretende Vorstandsvorsitzende der GEW und Schulexpertin Marianne Demmer mit: 

„Wir haben immer gesagt: Das Zentralabitur ist Quatsch“ (Burchard 2012). Im Jahr 2018 

erklärte die GEW-Chefin, dass die nötige Vergleichbarkeit „bereits durch die gemein-

same Leistungsstandards der Kultusministerkonferenz erreicht“ sei. Zudem sollten Prü-

fungen nicht vereinheitlicht werden, sondern Wahlmöglichkeiten und Schwerpunkset-

zungen enthalten (AFP 2018). In ihren aktuellen Stellungnahmen zu einem Bundeszent-

ralabitur lenkten die GEW-Akteure die Aufmerksamkeit auf andere Probleme, die zuerst 

gelöst werden sollten wie z.B. Unterrichtsausfall oder eine Verbesserung der allgemeinen 

Rahmenbedingungen (Das Deutsche Schulportal 2019; DIE WeLT 2019b). Insgesamt 

äußerte sich die GEW in Pressemitteilungen weniger häufig zur Thematik als der im Fol-

genden beschriebene Deutsche Philologenverband e.V. (DPhV). 

Der DPhV-Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger hegte schon im Jahr 2007 „[g]roße Sym-

pathie (...) für den Vorschlag, für das Abitur eigene Bildungsstandards in Mathematik, 

Deutsch, den Fremdsprachen und den Naturwissenschaften zu erarbeiten, da die jetzigen 

Vorschriften für einheitliche Prüfungsanforderungen beim Abitur (EPA) den modernen 

Anforderungen an die Beschreibung von Kompetenzstufen in keiner Weise genügten“ 

(DPhV 2007). Er stellte sich jedoch dezidiert gegen ein Bundeszentralabitur und forderte, 

dass die Länder mit reduzierten Abiturmaßstäben ihre Leistungsanforderungen systema-

tisch erhöhen und dabei die Anforderungen von Bayern, Sachsen und Baden-Württem-

berg übernehmen sollten (DPhV 2007). Nach der Vorstellung des Gutachtens zum 

Kernabitur äußerte sich der Vorsitzende wie folgt: Es „graut mir vor dem Gedanken, ein 
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Deutsch-Abitur in Form einer Führerscheinprüfung zu konzipieren“. Zudem würden Auf-

wand und Ertrag bei einem so geringen Anteil der schriftlichen Prüfungsnote an der Abi-

turdurchschnittsnote in keinem Verhältnis stehen (RP ONLINE 2011). Die Einführung 

der Bildungsstandards bezeichnete der DPhV dahingegen als „wichtigen, aber relativ 

kleinen Schritt“. Von einer umfassenden Vergleichbarkeit sei man aber noch weit entfernt 

(Augsburger Allgemeine 2012). Beim Abituraufgabenpool verwies der DPhV-Vorsit-

zende Heinz-Peter Meidinger darauf, dass das Abitur in den Ländern „zu unterschiedli-

chen Preisen“ zu haben sei. Mit dem Abituraufgabenpool machten die Bundesländer nur 

„ganz zaghafte Trippelschrittchen“ in Richtung Vergleichbarkeit. Nicht nur die Aufga-

ben, sondern auch die Korrekturmaßstäbe müssten angeglichen werden. Josef Kraus vom 

Deutschen Lehrerverband (DL), zu dem der DPhV gehört, kritisierte, dass eine Anglei-

chung auf Kosten der Qualität gehe und sich Länder mit traditionell strengeren Anforde-

rungen wie Bayern oder Baden-Württemberg an ein „bundesweites Minimalniveau“ an-

passen müssten (Munzinger 2017). Ein Jahr später sprach sich Heinz-Peter Meidinger – 

diesmal in der Funktion als DL-Vorsitzender – für bundesweit gemeinsame Abiturprü-

fungen in Kernfächern aus, lehnte ein Bundeszentralabitur aber weiterhin ab. Er erklärte, 

dass im Lehrerverband überlegt werde, „ein sogenanntes Kernabitur zu entwickeln“. Um 

die Qualität des Abiturs zu retten, brauche es mehr Gemeinsamkeiten in der Abiturprü-

fung, in der Oberstufenphase und bei den Korrekturmaßstäben (AFP 2018). Im Jahr 2019 

nach dem Vorstoß der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann 

bekräftigte der Verband seine Ansicht, dass Absprachen zwischen den Ländern zu einer 

Anpassung nach unten führen würde: „Wir machen uns stark für mehr Vergleichbarkeit 

auf höherem Niveau bei den zentralen Prüfungen im Abitur, aber das wird nicht mit der 

populistischen Forderung nach einem Bundeszentralabitur erreicht.“ Mit dem Verweis 

auf das Zentralabitur in der DDR verdeutlichte die DPhV-Vorsitzende Prof. Dr. Susanne 

Lin-Klitzing mangelnde Pluralität und Wahlmöglichkeiten (Breyton/Klapsa 2019). Dem-

gegenüber überraschte der DL-Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger mit der Aussage, dass 

ein Zentralabitur alternativlos sei. So sagte er wörtlich: „Ich sehe keine andere Lösung, 

da alle bisherigen Wege der Vergleichbarkeit gescheitert sind (...). Wenn wir das Abitur 

als hinreichende Hochschulzugangsberechtigung erhalten wollen, brauchen wir eine 

funktionierte Vergleichbarkeit und hohe Qualität.“ Er plädierte für eine schrittweise Ein-

führung eines Bundeszentralabiturs (Breyton/Klapsa 2019). Anfang 2020 betonte die 

Vorsitzende des DPhV, dass das Abitur so vergleichbar wie noch nie in der Geschichte 
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der Bundesrepublik sei. Sie lenkte den Fokus auf den ohnehin geringen Anteil der schrift-

lichen Prüfung an der Gesamtdurchschnittsnote, plädierte für mehr Vergleichbarkeit auf 

höherem Niveau in der Oberstufe und dass es überall fünf Abiturprüfungsfächer geben 

solle (Estermann 2020). 

In der „Düsseldorfer Erklärung“ forderte im September 2014 die Bundesvereinigung der 

Oberstudiendirektorinnen und -direktoren eine Vereinheitlichung der Abiturprüfungsord-

nungen und ein bundesweites Zentralabitur auf qualitativ hohem Niveau. Dabei wurde 

konstatiert: „Die föderale Bildungspolitik ist gescheitert!“ und „Die Kultusministerkon-

ferenz hat versagt!“. Beklagt wurde ein „Regelchaos“. Es gäbe keine Bildungsgerechtig-

keit und die Mobilität der Familien sei in hohem Maße eingeschränkt. Eine bundesweite 

Vereinheitlichung der Regelung für die Gymnasiallaufbahn sowie eine Vereinheitlichung 

der Oberstufen- und Abiturprüfungsordnungen seien notwendig 

(Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien 2014). 

Es ist festzustellen, dass die GEW als Akteur weniger stark in Erscheinung trat als der 

DPhV. Die Position der GEW mit einem stärkeren Fokus auf Individualisierung und we-

niger Normierbarkeit veränderte sich im Zeitablauf kaum. Dahingegen äußerte sich die 

Vertretung der Gymnasiallehrkräfte, der DPhV, sehr stark zur Diskussion um ein Bun-

deszentralabitur. Von Anfang an wurde dabei eine stärkere Vergleichbarkeit gefordert – 

stets verbunden mit dem Hinweis, dass es keine Anpassung an ein unteres Leistungsni-

veau geben dürfte. Dies ähnelt der Argumentation der politischen Akteure aus den süd-

deutschen Ländern,77 wobei jedoch lange Zeit unklar blieb, wie sich mehr Vergleichbar-

keit herstellen lässt, wenn gleichzeitig z.B. ein Kernabitur abgelehnt wird. Der gegenwär-

tige Vorschlag, dass es überall fünf Prüfungsfächer geben soll, ähnelt dem Gutachten zum 

Kernabitur aus dem Jahr 2011. Interessant ist die veränderte Position von Heinz-Peter 

Meidinger: Hatte er als DPhV-Chef noch ein Bundeszentralabitur und sogar ein Kernabi-

tur rigoros abgelehnt, sah er es später als DL-Chef als einzige Lösung zu mehr Vergleich-

barkeit an. Hier scheint bei den verantwortlichen Akteuren ein Umdenken stattgefunden 

zu haben. Als Akteure des Wandels können sie jedoch nicht bezeichnet werden, sie schei-

nen sich eher zeitverzögert an gesamtgesellschaftliche Forderungen angepasst zu haben. 

Die „Düsseldorfer Erklärung“ der Bundesdirektorenkonferenz bleibt als singuläres 

 
77 Sowohl der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, als auch der aktuelle DL-
Präsident Heinz-Peter Meidinger stammen aus Bayern. 
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Ereignis stehen, dem keine echte Debatte folgt. 

4.2 Kritische Situationen 

F3: Inwiefern gab es in der Vergangenheit (seit 2001) kritische Situationen, in denen die 

Möglichkeit zur Einführung eines Bundeszentralabiturs existiert hätte? 

Der „PISA-Schock“ Anfang der 2000er-Jahre hätte mit der Einführung eines Bundes-

zentralabiturs beantwortet werden können. In der „Kontingenz“ der Reaktion auf die 

PISA-Studie wurden zunächst jedoch Reformen in anderen Bereichen entschieden. Zu-

nächst kam es dann in Erwartung von Ergebnissen der Reformen nicht zu einer Bewegung 

hin zu einem Zentralabitur. Die ergriffenen Maßnahmen im Sinne der Output-Steuerung 

wurden teilweise heftig kritisiert. Erst das Gutachten des „Aktionsrats Bildung“ stellte 

einen Wendepunkt 2011 dar, denn eine dauerhafte Diskussion entstand erst durch dieses. 

Die Diskussion verlief danach inkrementell, belegbar an der zunehmenden Anzahl an 

Suchtreffern, wie die unter Kapitel 3 aufgeführte Tabelle zeigt. Hinzu kam die in Umfra-

gen immer wieder erhobene Meinung der Bevölkerung in Richtung Bundeszentralabiturs. 

Spätestens mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2017 hätte sich für die 

maßgelblichen Policy-Akteure eine breite Legitimationsbasis ergeben, ein Bundeszent-

ralabitur einzuführen. Ein klarer Verstoß gegen ein Grundrecht wurde benannt. Es finden 

sich jedoch bis heute kaum erkennbare Bemühungen in der Politik, diesen Zustand des 

Unrechts nachhaltig abzustellen. Auf das BVerfG-Urteil wurde auch in der darauf fol-

genden öffentlichen Diskussion kaum Bezug genommen. Das besagte Verfassungsgericht 

des Bundes schuf eine neue „Institution“ im Sinne einer historischen Hinterlassenschaft 

von Richtungsentscheidungen an einer Weggabelung. Es liegt aber an der Ausgestaltung 

der Länder bzw. der KMK, wie diese Institution auszusehen hat. Der Pfad, der ab hier 

eigeschlagen wird, ist zwar an sich anschlussfähig, aber letztlich kontingent und eine 

hierdurch erzeugte Bewegung in der Sache ist nicht klar zu erkennen. Somit hat die Bil-

dungspolitik, was das Abitur angeht, keine demokratische und juristische Legitimation 

mehr. Die genannten Ereignisse wären alle geeignet, eine „critical juncture“ darzustellen, 

als „kritische Weggabelung“, an der mehrere Optionen zur Auswahl standen. Hierzu kam 

es jedoch nicht. 
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4.3 Mechanismen 

F4: Welche Mechanismen können die Stagnation beim Bundeszentralabitur erklären und 

welche Zeichen des Wandels können identifiziert werden? 

Trotz der als „erdrückend“ zu bezeichnenden Argumente für ein Bundeszentralabitur ist 

die Haltung der politischen Akteure kaum erklärbar. Vor allem zu Beginn der Diskussion 

wurden funktionalistische Aspekte wie die Ferienregelung besonders betont. Es gäbe si-

cher weitere gewichtige Argumente, die gegen ein Bundeszentralabitur ins Feld geführt 

werden könnten. Zu nennen wären beispielsweise folgende: 1.) Funktionalistische As-

pekte wie eine enge Verzahnung der Schule mit anderen Institutionen, die hierdurch unter 

Rückwirkungen leiden (Sekundarstufe I und II). 2.) Utilitaristische Aspekte wie hohe 

Kosten, die durch tiefgreifende Veränderungen wie die Schaffung einer Bundesinstitution 

für das Bundeszentralabitur zu erwarten sind. Eine Argumentation in dieser Richtung 

wurde von den Gegnern eines Bundeszentralabiturs nicht geführt. Starke Evidenz ergibt 

sich stattdessen aus der Annahme, dass es sich insbesondere um machtbasierte Mecha-

nismen handelt, die den Status quo aufrechterhalten. Durch die Bildungshoheit profilieren 

sich die Bundesländer und zeigen, dass sie etwas Eigenes geschaffen haben 

(Estermann/Müllauer 2019). Die Bildungspolitik ist demnach Interessen politischer Ak-

teure unterworfen – und das landeseigene Abitur gilt vor allem in den süddeutschen Bun-

desländern als Symbol einer erfolgreichen Bildungspolitik. Hierbei sind auch legitimati-

onsbasierte Reproduktionsmechanismen zu verzeichnen, da sich die Akteure auf Überle-

genheit oder bessere Angemessenheit des süddeutschen Abiturs berufen. 

Uneinigkeit herrscht innerhalb der betroffenen Berufsgruppen der Lehrer/-innen. Hier 

kommt keine klare Position zum Ausdruck. Angesichts einer gewissen Bewegung – Ein-

führung eines Zentralabiturs bzw. Kernabiturs – positionieren sich die Lehrerverbände 

mit teilweise überschneidenden Zielgruppen vollkommen unterschiedlich. Die Bundes-

direktorenkonferenz ist z.B. uneingeschränkt für ein Zentralabitur, ebenso der Deutsche 

Lehrerverband. Demgegenüber nimmt der DPhV zwar Stellung gegen ein Bundeszent-

ralabitur, plädiert aber für eine Teillösung. Die Mechanismen, die hier zu einem graduel-

len Positionswandel geführt haben, bedürfen weitergehender Untersuchungen. Nahelie-

gend ist, dass es zu Lernprozessen aufgrund von offenkundigen Performanzdefiziten im 

Abitursystem gekommen ist, was zum Erodieren utilitaristischer Reproduktionsmecha-

nismen geführt hat. Aufgrund des Wechsels des ehemaligen DPhV-Vorsitzenden zum 
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Deutschen Lehrerverband könnte es auch zu einer veränderten Machtbalance bei den Akt-

euren gekommen sein. Da sich die Position der GEW nicht verändert hat, ist hier von 

einer Stabilität auf Ideenebene auszugehen. Die Legitimitätsvorstellungen wesentlicher 

Akteure scheinen mit den derzeitigen institutionellen Arrangements übereinzustimmen. 

Insgesamt betrachtet ist nicht von einem „lock in“ zu sprechen. Die Entwicklung fand 

inkrementell hin zu mehr zentralen Anteilen im Abitur und mehr Kooperation der Länder 

statt. Ein Einfluss ist den politischen Bemühungen der Industrie zuzuschreiben. Ferner 

besteht über die Auffassung, dass die Länderabiture nicht vergleichbar sind, mittlerweile 

gesellschaftlicher Konsens. Somit erodieren legitimationsbasierte Reproduktionsmecha-

nismen aufgrund dieses Paradigmenwechselns in der Bevölkerung. 

Unter funktionalistischer Betrachtungsweise droht zukünftig die Funktion des Abiturs als 

Studierfähigkeitsnachweis auszufallen, denn Universitäten beanstanden die mangelnde 

Vergleichbarkeit von Abschlüssen und Studierfähigkeit. Die Wirtschaft kritisiert die 

mangelnde Qualifikation Auszubildender. Familien sehen sich durch behinderte Freizü-

gigkeit wegen divergierender länderspezifischer Anforderungen an Schüler/-innen in ih-

ren Aufstiegsmöglichkeiten eingeschränkt. Dies führt insgesamt zu einem Paradigmen-

wechsel. Diese Situation bereitet den Boden für eine sich zunehmend ausbreitende Dis-

kussion über bzw. Forderungen nach einem bundeseinheitlichen Zentralabitur und er-

zeugt Handlungsdruck auf der politischen Ebene. Es sind besonders die Akteure aus den 

wirtschaftsnahen Verbänden, die ein Bundeszentralabitur vorantreiben. Die zunehmende 

Anzahl von Oberstufenschüler/-innen um 10 Prozent seit dem „PISA-Schock“ könnten 

Anstoß geben, weil die Akquise von Arbeitnehmern zunehmend erschwert wird und nicht 

nur für einzelne Familien ein Problem darstellt. Nach Erreichen einer „kritischen Menge“ 

betroffener Schüler/-innen könnte die Diskussion deshalb weiter von der Industrie ausge-

hen. 
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5 Fazit und Ausblick 

Trotz erheblichem Veränderungsdruck und „entzogener Legitimationsbasis“ gibt es in 

Deutschland kein Bundeszentralabitur. Dies kann zum derzeitigen Stand der Diskussion 

mit unterschiedlich wirkenden Mechanismen erklärt werden. Vor allem sind es machtba-

sierte Reproduktionsmechanismen bei den politischen Akteuren, die ein Verlassen des 

Pfades erschweren, denn die etablierten institutionellen Arrangements haben ein Interesse 

daran, an den Mustern der Ressourcenverteilung und den existierenden Privilegien nichts 

zu verändern. Besonders die politischen Akteure und eingeschränkt auch die Lehrkräfte-

verbände wollen den Status quo unbedingt aufrechterhalten. Das Aufgeben eines Stücks 

der Kulturhoheit der Länder, hier in Gestalt der Abiturprüfung, als historisch gewachse-

nes institutionelles Arrangement, welches bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht, wird 

durch Beharrungskräfte erschwert (Helbig/Nikolai 2015: 300). Dennoch ist durch die Bil-

dungsstandards, den Abituraufgabenpool sowie die öffentlich sichtbare Diskussion um 

Vergleichbarkeit und Bildungsgerechtigkeit ein gradueller Wandel eingetreten. Exogene 

Faktoren wie der „PISA-Schock“ oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben 

bislang nicht ausgereicht, um den eingeschlagenen Pfad zu verlassen und die unterschied-

lichen Reproduktionsmechanismen außer Kraft zu setzen. Bisher besteht nicht genügend 

Druck auf den Landesakteuren, erhebliche Machtbefugnisse an die KMK zu delegieren, 

um einen effizienten kollektiven Entscheidungsprozess zu gewährleisten und die Durch-

schlagskraft der KMK zu erhöhen. Womöglich besteht hier für die Akteure die Gefahr, 

dass die KMK als Institution eine zu große Eigendynamik und Autonomie entwickeln 

könnte. Problematisch ist zudem, dass die politischen Entscheidungsträger/-innen nur 

über begrenzte Zeithorizonte verfügen. Die langfristigen Konsequenzen eines Bundes-

zentralabiturs erscheinen ihnen womöglich unüberschaubar und scheinen ein Risikofak-

tor für sie bei der nächsten Wahl zu sein. 

Die vorgelegte Arbeit zeigt, dass die Perspektive des Historischen Institutionalismus eine 

hilfreiche theoretische Perspektive bietet, um den schulpolitischen Patt bezüglich eines 

Bundeszentralabiturs untersuchen zu können. Kritische Weichenstellungen, Pfadabhän-

gigkeiten sowie die Rolle von Akteuren und deren Strategien eigenen sich durchaus für 

die Untersuchung des Forschungsgenstandes. Dabei lässt der Historische Institutionalis-

mus auch genügend Möglichkeiten, um den graduellen Wandel hin zu einem Bundes-

zentralabitur zu analysieren. 
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Für die künftige Forschung mithilfe von Interviews und weiteren Dokumentenanalysen 

wird vor allem danach zu fragen sein, welche Motivation bei Akteuren aus der Politik, 

die vereinzelt einen Vorstoß in Richtung Bundeszentralabitur gewagt haben, vorlag. Wel-

che endogenen Faktoren wie z.B. veränderte Wertüberzeugungen oder Lernprozesse ha-

ben dazu geführt? Wie die politisch handelnden Akteure mit der Diskrepanz zwischen 

dem Status quo und dem aus der Bevölkerung wiederholt geäußerten Willen zu einem 

Bundeszentralabitur umgehen, ist ein weiteres Forschungsdesiderat. Die Mechanismen 

innerhalb der KMK sollten ebenfalls untersucht werden. Da die KMK aber keine Proto-

kolle veröffentlicht, wird dies durch Interviews geschehen müssen. Auch das graduelle 

Umdenken beim DPhV ist ein weiteres Forschungsfeld, das einer näheren Untersuchung 

bedarf. Besonderes Interesse weckt auch das Verhalten einzelner Akteure von Lobbyor-

ganisationen wie Prof. Dr. Ludger Wößmann, der als Wissenschaftler intensiv zu den 

positiven Auswirkungen zentraler Abschlussprüfungen im Sinne der Bildungsprodukti-

onsfunktion forscht und seit 2005 Mitglied im „Aktionsrat Bildung“ ist. 
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6 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1:  Zentralabitureinführung S. 33 

Abbildung 2: „Google“-Suchergebnisse S. 43 



Abkürzungsverzeichnis 63 

 

7 Abkürzungsverzeichnis 

 

AHR: Allgemeine Hochschulreife 

BMBF:   Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BVerfG: Bundesverfassungsgericht 

DDR: Deutsche Demokratische Republik 

DIPF: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 

DL: Deutscher Lehrerverband 

EPA:  Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung 

IGLU: Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 

IQB: Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 

KMK: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland (kurz: Kultusministerkonferenz) 

NC: Numerus clausus 

PISA: Programme for International Student Assessment 

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study 
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